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TEIL I BEGRÜNDUNG 

1. PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSZIEL 

Im Stadtteil Voslapp soll im südöstlichen Bereich der Flutstraße der Neubau eines Lebens-

mitteldiscountmarktes realisiert werden. Mit dieser und weiterer angedachten Nutzungen ist 

eine Beordnung dieser Flächen erforderlich. 

Diese Beordnung soll durch die 79. Änderung vorbereitet werden, damit auf dieser Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung der Rahmen für die zukünftige Nutzung als Sonderbau-

fläche mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ geschaffen werden kann und 

der nachfolgende vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 97, der im Parallelverfahren aufge-

stellt wird, aus der Darstellung der Änderung zum Flächennutzungsplan entwickelt werden 

kann. 

Das Konzept entspricht den Vorstellungen der Stadt Wilhelmshaven und beabsichtigt im 

Stadtteil Voslapp Süd den Neubau eines Lebensmittelmarktes. Hierzu ist die Inanspruch-

nahme einer städtischen Teilfläche zur Arthur-Grunewald-Straße erforderlich. Eine Erweite-

rung des bestehenden Lebensmittelmarktes (Flutstr. 99) musste aufgrund von Sichtbehinde-

rungen des Bestandgebäudes Tidestr. 10 (Gebäude in zweiter Reihe) und somit aufgrund der 

Aufgabe eines einheitlichen Gebäudeensembles ausgeschlossen werden. Durch diesen Neu-

bau wird ebenfalls der bestehende Lebensmittelmarkt auf dem Grundstück Posener Straße 

91 aufgegeben. In dem Gebäude Flutstr. 99 soll nach Freimachung durch den Lebensmittel-

discountmarktes eine Drogerienutzung realisiert werden. 

Ziele der Planung: 

Neben der Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirt-

schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 

künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemein-

heit dienende sozialgerechten Bodennutzung, einer menschen-würdigen Umwelt sowie dem 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für den allgemeinen Kli-

maschutz, hat sich die Stadt für diese Änderung zum Flächennutzungsplan folgende beson-

dere Ziele gesetzt: 

• Beordnung von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung gem. §1 Abs.3 

BauGB 

 Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Handel“ mit der Dar-

stellung eines zentralen Versorgungsbereiches1 

 Darstellung einer Grünfläche  

2. DAS PLANGEBIET  

2.1. LAGE, GRÖSSE UND ABGRENZUNG DES PLANGEBIETES 

Das Plangebiet der 79. Flächennutzungsplanänderung befindet sich im südlichen Bereich 

des Stadtteils Voslapp zwischen dem Voslapper Groden Süd und dem Stadtteil Fedderwar-

dergroden. Verkehrstechnisch liegt dieses Gebiet im südlichen Kreuzungsbereich Arthur-

Grunewald-Straße / Flutstraße. Der genaue Verlauf der Abgrenzung des Plangebietes ist der 

Planzeichnung zu entnehmen. 

Insgesamt umfasst das Plangebiet der 79. Flächennutzungsplanänderung eine Fläche von 

ca. 1,2 ha. 

                                            
1 Gem. Stellungnahme der Genehmigungsbehörde (Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Olden-

burg) wurde zum erneuten Entwurfsbeschluss des Rates der Stadt Wilhelmshaven am 15.07.2020 auf eine Dar-

stellung des zentralen Versorgungsbereiches verzichtet. 
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2.2. STÄDTEBAULICHE SITUATION UND DERZEITIGE NUTZUNGEN 

Die Flächen im Plangebiet werden im Wesentlichen bereits für den Einzelhandel genutzt. Im 

nördlichen Randbereich befindet sich eine Grünfläche mit Baumbewuchs. Auf einem Teilbe-

reich soll der Neubau eines Lebensmitteldiscountmarktes realisiert werden; der andere 

Teilbereich soll weiterhin als Grünfläche zur Arthur-Grunewald-Straße und damit zum 

Wohngebiet Voslapp hin erhalten werden. Östlich schließt sich eine weitere Grünfläche an, 

die zurzeit als Hundeübungsplatz genutzt wird. Der weitere östliche und südliche Bereich ist 

durch eine gewerbliche Nutzung geprägt.  

Nördlich des Plangebietes schließt sich der Stadtteil Voslapp mit seinen Wohngebieten an. 

Der Auftrag zum Bau der Wohnsiedlung wurde im Januar 1938 durch das damalige Reichs-

arbeitsministerium endgültig erteilt. Sie wurde nach den bestehenden Kleinsiedlungsbe-

stimmungen angelegt. Diese seit 1930 bestehenden Bestimmungen hatten die Bindung der 

Bewohner an den Boden zum Ziel. In erster Linie sollte Voslapp der Unterbringung der von 

außerhalb herangezogenen Arbeitern der Marinewerft Wilhelmshaven dienen. Die Wohnge-

bäude mussten in offener Bauweise errichtet werden. Jedes Haus sollte Kleintierställe und 

einen Nutzgarten haben. Es wurden unterschiedliche Haustypen errichtet: Freistehende Ein-

zel- und Doppelhäuser in unterschiedlicher Wohnflächen- und Grundstücksgrößen sowie 

freistehende Häuser für Kinderreiche. In jedem Haus waren dazu Wirtschaftsraum, Keller, 

Stall, Trockenboden, Flur und Toilette vorhanden. 

Während des Krieges wurde der Versorgungsbereich in der Mitte der Siedlung errichtet. Es 

entstanden nach und nach sog. „Volkswohnungen“ und Mietshäuser. Zum Schutz der Bevöl-

kerung wurden zwei Bunker errichtet.  

Durch die Inbetriebnahme der Werft-Vorortbahn verbesserten sich die Verkehrsverhältnisse 

wesentlich. 1953 wurde diese Linie stillgelegt, nachdem Voslapp bereits 1952 mit der Omni-

buslinie 1 mit dem Stadtzentrum verbunden war. Ende der Fünfziger Jahre nahmen viele 

Eigentümer bauliche Veränderungen an ihren Häusern vor, die sich auch im Hinblick auf die 

Aufnahme von Sommergästen aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland, die die Bademög-

lichkeiten am Geniusstrand nutzen wollten, als sehr vorteilhaft erwiesen. Ein weiterer Aus-

bau der Siedlung Voslapp erfolgte 1967 im südlichen Teil. Hier wurden auf Grundstücken 

zwischen 600 und 800 m² Größe Eigenheime im Bungalowstil erbaut. Weitere Baumaßnah-

men wurden Anfang der Siebziger Jahre im nördlichen Teil westlich der Flutstraße in Angriff 

genommen.  

Das Versorgungszentrum des Stadtteils Voslapp wurde im Bereich Flut-/ Kniprodestraße 

angesiedelt. Seit 1993 war ein Lebensmittelgeschäft im Gebäude Flutstr. 178 angesiedelt, 

welches 2005 aus dem Einzelhandelsbesatz der Stadt wegfiel, weil fehlende Erweiterungs-

möglichkeiten einen Fortbestand unmöglich machten. Auch Bemühungen seitens der Stadt 

in den Folgejahren bis 2015 dort wieder einen Nahversorger zu etablieren schlugen fehl. 

Eine Neuansiedlung an der Kniprodestraße zwischen den Stadtteilen Voslapp und Fedder-

wardergroden kam nicht zum Abschluss. Mit Stichtag vom 31.12.20192 leben 3.180 Personen 

im Stadtteil Voslapp auf einer Fläche von 188 ha. Davon entfallen ca. 30% auf die Gruppe der 

Senioren ab 65 Jahren. Noch heute ist dieser Stadtteil ein bevorzugtes Wohngebiet. 

Südlich des Wohngebietes und westlich des Plangebietes befindet sich direkt nördlich der 

Autobahn das Fachmarktzentrum MARKTKAUF. Zum Ende des Jahres 2019 hat hier ein 

Baumarkt (Hagebaumarkt) wiedereröffnet. Der östliche, heute durch das Fachmarktzentrum 

MARKTKAUF genutzte Teil, umfasst weitgehend die Bausubstanz einer 1980 geschlossenen 

Maschinenfabrik, die 1970 aus dem Wilhelmshavener Innenstadtbereich (Neuengroden) 

                                            
2 Die Daten stammen aus: Einwohnerstatistik (kleinräumig) der Stadt Wilhelmshaven; Ausgabe 2019 
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hierher umgesiedelt wurde. Nach längerem Leerstand, zwischenzeitlicher Nutzung als Aus-

stellungshalle für die Nordwest-Schau 1981 und Lagerhalle der Jade-Recycling GmbH und 

vergeblichen Versuchen, hier wieder produzierendes Gewerbe zu installieren, übernahm 

1990 die Fa. MARKTKAUF mit einer Reihe von Fachmärkten das Gebäude, gestaltete es be-

darfsgerecht um und betreibt den Betrieb seitdem.  

Das Planungskonzept einer erfolgten Bebauungsplan-Änderung unterschied zwischen den 

Flächenanteilen für die bereits ausgeübten Nutzungen „SB-Warenhaus“ und „Bau- und Gar-

tenmarkt“ durch das Einkaufszentrum MARKTKAUF und dem bislang ungenutzten Flächen-

anteil für die Ansiedlung eines in der Nutzung deutlich anders strukturierten Fach-

Einzelhandels „Möbelmarkt“. Standort und Konzept für alle drei Sondergebietstypen spre-

chen primär den Autokunden an, sind aber aus den benachbarten Stadtteilen auch gut per 

Rad oder zu Fuß zu erreichen. Der Standort ist also in das Stadtteilgefüge durchaus inte-

griert. 

2.2.1. MAKROSTANDORT WILHELMSHAVEN 

Die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven ist in der Landes‐ und Regionalplanung als Ober-

zentrum in der Region Friesland eingestuft. Zu ihrem Nahbereich gehören außer dem eige-

nen Stadtgebiet noch die Ortsgemeinden Fedderwarden und Sengwarden. 

Die überregionale verkehrliche Erreichbarkeit der Stadt wird durch die Autobahn A 29 (Wil-

helmshaven–Alhorner Dreieck) sowie die Bundesstraßen B 210 und L 810 sicher-gestellt, die 

auch Wilhelmshaven mit den Nachbarkommunen verbinden. In das regionale ÖPNV‐Netz ist 

die Stadt durch einen Bahnhof (Regionalbahnstrecken nach Varel, Oldenburg und Osnabrück 

und mehrere Buslinien im ORN‐Netz gut integriert, hinzukommen 7 städtische Buslinien der 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH. 

Das Stadtgebiet umfasst neben der Innenstadt, die selbst durch einen recht kompak-ten 

Siedlungskörper geprägt, noch die 23 Stadtteile, wobei 20 Stadtteile siedlungs-strukturell 

klar von der Innenstadt abgesetzt liegen. Wichtigste Verkehrsadern im Stadtgebiet sind die B 

210, die das Innenstadtgebiet in Ost-West‐Richtung durchzieht, die Achsen Gökerstraße / 

Freiligrathstraße und Friedrich-Paffrath-Straße in Süd-Nord-Richtung, und den Frie-

sendamm als östliche Umgehungsstraße. 

Das Bevölkerungsaufkommen der Stadt umfasst nach städtischer Angabe derzeit etwa 

76.238 Einwohner und damit rund 2.300 EW weniger als vor 4 Jahren (78.524). Für die kom-

menden Jahre erwartet das Statistische Landesamt Niedersachsen für die Stadt Wilhelms-

haven weitere Einwohnerabgänge (ca. 6,6 % zwischen dem Jahr 2013 und 2025). 

Wilhelmshaven ist ein führendes Wirtschafts- und Verwaltungszentrum in der Region Fries-

land. Mit derzeit ca. 30.000 Arbeitsplätzen ist Wilhelmshaven mit Abstand größter Arbeitsort; 

der Pendlersaldo ist deutlich positiv. 

Einen besonderen Stellenwert für die Stadt erreicht der Tourismus, der eine stabile positive 

Entwicklung aufzeigt. Im Jahr 2018 konnten ca. 366.000 Übernachtungen ge-zählt werden. 

Damit ist zwischen 2012 und 2018 ein erheblicher Zuwachs von 24,79 % zu verzeichnen. Die-

ser Wert liegt deutlich über den Vergleichswerten des Landkreises Friesland und dem Land 

Niedersachsen. Die Stadt Wilhelmshaven profitiert zunehmend von der unmittelbaren Küs-

tenlage am Jadebusen.  

Auch im Einzelhandel nimmt Wilhelmshaven als Oberzentrum mit zahlreichen Fachmärkten, 

Lebensmittelmärkten und Fachgeschäften eine sehr starke Stellung in der Region ein. Die 

Gesamtumsatzleistung Wilhelmshavener Einzelhandels dürfte aktuell rund 301,5 Mio. € be-

tragen. 
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2.2.2. MIKROSTANDORT WILHELMSHAVEN 

Der Vorhabenstandort für den geplanten Lebensmitteldiscountmarkt und den Drogeriemarkt 

befindet sich im nordöstlichen Stadtgebiet an der Flutstraße 99. Hier soll der Neubau eines 

ALDI Marktes entstehen und es ist die Ansiedlung eines Drogeriemarktes geplant. 

Bei dem Planstandort handelt es sich um ein ebenes Areal zwischen der Flutstraße, Arthur-

Grunewald-Straße und Anschluss an die Tidestraße. Das Standortumfeld wird vorwiegend 

durch gewerbliche Nutzungen geprägt.  

Die Wilhelmshavener Einkaufsinnenstadt beginnt rund 5,5 km südliche Richtung und das 

Nebenzentrum Posener-/ Preußenstraße in 1,5 km westliche Richtung. 

Als Magnetbetriebe der Innenstadt fungieren u.a. das Bekleidungskaufhaus LEFFERS und 

der Fachmarkt für Elektroartikel und Unterhaltungselektronik MEDIA MARKT. Derzeit wird 

das Angebot in der Innenstadt vom periodischen Bedarf mit 32 Betrieben und 99 Betrieben, 

die einen aperiodischen Bedarf anbieten, geprägt.  

Der Fachmarktstandort an der Flutstraße erstreckt sich über ca. 500 m Länge. An diesen 

autokundenorientierten Standort ist eine Vielzahl von Einzelhandelsbetrieben aller Branchen 

und Bedarfsbereiche ansässig. Als großflächiger Magnetbetrieb ist MARKTKAUF vorzufin-

den. 

Der Standort Flutstraße eignet sich für die vorgesehene Ansiedlung eines Lebensmitteldis-

countmarktes und des Drogeriemarkts. Hervorzuheben ist seine gute verkehrliche Erreich-

barkeit aus dem westlichen und nördlichen Stadtgebiet sowie aus dem westlichen Umland. 

Die Planung ergänzt den benachbarten Supermarkt funktional, sodass der Standort an der 

Flutstraße Nahversorgungsfunktionen für die Bevölkerung im westlichen und nördlichen 

Stadtgebiet übernehmen kann. Da im nördlichen Stadtgebiet (Voslapp) bisher keine Anbieter 

von nahversorgungsrelevanten Sortimenten vorhanden sind und diese in absehbarer Zeit 

auch nicht zur Verfügung stehen, stellt die Nahversorgungslage eine wichtige Ergänzung im 

städtischen Versorgungsgefüge dar. Aus städtebaulicher Sicht handelt es sich um einen 

städtebaulich und siedlungsstrukturell teil-integrierten Standort. Durch seine fußläufige 

Nähe zu Wohngebieten und die nahe dem Plangrundstück bestehende Bushaltestelle ist er 

auch nichtmotorisierten Bevölkerungsgruppen zugänglich. Für den Neubau des Lebensmit-

telmarktes werden zusätzliche bisher unverbaute Flächen in Anspruch genommen. Mit der 

Umnutzung von bestehenden Gebäude auf bereits bebauten Grundstücken werden keine 

Freiflächen in Anspruch genommen und keine Beeinträchtigungen des Stadtbilds eintreten. 

Die Lage an einer innerörtlichen Hauptverkehrsachse ist aus Sicht der Bevölkerung günstig, 

auch weil die mit dem Projekt verbundenen Verkehrsströme damit weitgehend außerhalb 

der eigentlichen Wohngebiete gehalten werden können. 

2.3. KARTENMATERIAL 

Die Planzeichnung der 79. Flächennutzungsplanänderung wurde unter Verwendung der amt-

lichen Liegenschaftskarte der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung – 

des LGLN Landesamtes für Geoinformationen und Landentwicklung Niedersachsen, Katas-

teramt Wilhelmshaven im Maßstab 1:2500 erstellt. Die Daten sind georeferenziert gemäß 

ETRS 89_UTM. 

2.4. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 

2.4.1. RAUMORDNUNG 

Landesraumordnungsprogramm 

Die Neubekanntmachung der Verordnung über das Landesraumordnungsprogramm Nieder-

sachsen (LROP) ist am 6. Oktober 2017 in der Fassung vom 26. September 2017 im Nieder-
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sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl. Nr. 20/2017, S. 378) veröffentlicht 

worden. 

§ 1 Abs. 4 BauGB fordert die Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung. Die 

kommunalen Entwicklungen sind aus der Planung abzuleiten bzw. aufeinander abzustim-

men. Im Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen werden folgen-

de Aussagen zum Plangebiet getroffen: 

• Das Plangebiet liegt innerhalb des Oberzentrums Wilhelmshaven, in dem eine Be-

reitstellung der zentralen Einrichtungen und Angebote zur Deckung des speziellen Bedarfs 

raumordnerisches Ziel ist. 

• Das Oberzentrum liegt innerhalb des Ordnungszentrums Wilhelmshaven. Hier sind 

Maßnahmen durchzuführen, die dazu beitragen, diese Räume in ihrer Leistungsfähigkeit zu 

erhalten. 

Abbildung 1: Auszug aus dem LROP Neubekanntmachung 2017 

 
 

 

Raumordnerische Beurteilung des Einzelhandelsvorhabens 

Die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens zur Beurteilung eines Einzelhandelsvor-

habens richtet sich nach § 19 Abs. 1 NROG. Von der Erforderlichkeit ist auszugehen, wenn 

von der Größe oder der Angebotsstruktur des geplanten Einzelhandelsgroßprojektes erheb-

liche Auswirkungen auf Versorgungsstrukturen und Zentralitätsfunktionen im jeweiligen 

Einzugsbereich zu erwarten sind. Erhebliche Auswirkungen sind anzunehmen bei Einzelhan-

delsgroßprojekten über einer Mindestverkaufsfläche von 10.000 m². Abweichend von dieser 

Regel und den Verwaltungsvorschriften zur Aufstellung eines Raumordnungsprogramms gilt 

für kreisfreie Städte einer kleineren Verkaufsfläche, für Wilhelmshaven analog zum Modera-

tionsverfahren eine Verkaufsfläche von 5.000 m². Dieses wird durch das zukünftige Vorhaben 

aufgrund der Grundstücksgröße nicht erreicht.  
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Integrationsgebot 

In Abstimmung mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems als obere Lan-

desplanungsbehörde wurde festgestellt, dass, entgegen der Wirkungsanalyse (siehe Kap. 

2.4.11., Punkt 3), die zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 97 erarbeitet wurde, der 

Standort keine städtebaulich integrierte Lage gem. Ziffer 2.3 05 LROP darstellt. Mit der Än-

derung von 2017 würdigt das LROP, dass auch Standortlagen außerhalb von Zentren eine 

Nahversorgungsfunktion übernehmen können. Zur Nachweis dieser Raumverträglichkeit für 

Lebensmittel- und Drogeriewaren ist eine Auseinandersetzung mit der Ausnahmeregelung 

zum Integrationsgebot erforderlich. Nach Satz 3 der Ziffer 2.3 05 LROP sind „neue Einzel-

handelsgroßprojekte, deren Sortimente zu mindestens 90 % periodische Sortimente sind, 

sind auf der Grundlage eines städtebaulichen Konzeptes ausnahmsweise auch außerhalb 

der städtebaulich integrierten Lagen innerhalb der des zentralen Siedlungsgebietes des 

Zentralen Ortes im räumlichen Zusammenhang mit Wohnbebauung zulässig, wenn eine An-

siedlung in den städtebaulich integrierten Lagen aus städtebaulichen oder siedlungsstruktu-

rellen Gründen, insbesondere zum Erhalt gewachsener baulicher Strukturen, der Rück-

sichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild oder aus verkehrlichen Gründen nicht 

möglich ist.“ Die besondere Standorteignung wurde bereits über ein beschlossenes Einzel-

handelskonzept i.S.v. §1 Abs.6 Nr. 11 BauGB herausgearbeitet. Bei Verträglichkeitsgutach-

ten bzw. Wirkungsanalysen über den Standort ist eine sorgfältig abgewogene Prüfung der 

Standortalternativen vorzunehmen.  

Daher hat die Stadt Wilhelmshaven in Ergänzung zum bereits vorliegenden Standortgutach-

ten eine gutachterliche Stellungnahme zum Integrationsgebot erarbeiten lassen (siehe Kap. 

2.4.11., Punkt 4), welche zu folgenden Ergebnissen kommt: 

1. Lebensmitteldiscounter als auch Drogeriemärkte sind in der Regel ganz klar auf dem 

periodischen Bedarf ausgerichtet. In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 

wird das Verhältnis 90:10 eingehalten (90% der Verkaufsfläche für periodische Sortimente 

und 10% für aperiodische Sortimente). 

2. Der Standort ist im Einzelhandelskonzept von 20193 der Stadt Wilhelmshaven als Nahver-

sorgungszentrum festgelegt und damit für nahversorgungsrelevante Nutzungen geeignet. 

 

Im Rahmen der Überprüfung von Alternativstandorten wurden weitere 6 Standorte unter-

sucht: 

1. Bei zwei Standorten ist die Flächengröße und –zuschnitt nicht geeignet, um einen oder 

mehrere großflächige und moderne Nahversorgungsbetriebe innerhalb des Stadtteils 

Voslapp anzusiedeln. 

2. Bei zwei Standorten handelt es sich um solitäre Einzelhandelsstandorte im Außenbereich, 

die nicht in dem Stadtteil eingebunden und deren Flächenverfügbarkeit nicht gewährleis-

tet wäre. 

3. 2 Standorte gewährleisten aufgrund der Entfernung keine fußläufige Nahversorgung. 

Damit kam die Prüfung zu dem Ergebnis, dass der vorliegende Standort an der Flutstraße 

unter Abwägung der Chancen und Risiken, aber auch der Flächenverfügbarkeit gegenüber 

den anderen Standorten als am besten erscheint, einen oder mehrere großflächige und mo-

derne Nahversorgungsbetriebe an der Flutstraße für die Sicherung der Nahversorgung an-

zusiedeln. Kein anderer Standort ist geeignet, dem Strukturwandel im Einzelhandel (starkes 

Flächenwachstum, neue Formate, Konzepte und Betriebstypen) gerecht zu werden. 

Für die städtebauliche Entwicklung sind die Städte und Gemeinden zuständig. Nach §1 Abs. 

3 BauGB haben sie Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 

                                            
3 Beschluss des Rates der Stadt Wilhelmshaven vom 25.09.2019 gem. §1 Abs. 6 Nr.11 BauGB 
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Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die beteiligten Behörden und Träger öffentlicher 

Belange wirken nur am Rande nach Maßgabe des Baugesetzes mit und sind nicht entschei-

dungsbefugt in welche Richtung sich eine Gemeinde entwickeln soll. Es sei denn, aus der 

Abwägung der privaten und öffentlichen Belange wird ein anderes Ergebnis erzielt. 

Kongruenzgebot 

Einzelhandelsgroßprojekte müssen hinsichtlich des Umfangs ihrer Verkaufsfläche und in 

ihrem Warensortiment so konzipiert sein, dass sie der zentralörtlichen Versorgungsfunktion 

und dem Verflechtungsbereich entsprechen (Kongruenzgebot). Nach dem Kongruenzgebot 

ist zu prüfen, ob ein geplantes Einzelhandelsgroßprojekt dem zentralörtlichen Auftrag der 

planenden Gemeinde entspricht. Verkaufsflächengröße, die Differenzierung des Sortiments 

u.a. nach periodischem und aperiodischem Bedarf sowie zu vermutende vorhabenbedingte 

Veränderungen der Einzelhandelszentralitäten im Einzugsbereich bzw. des regionalen Ver-

kaufsflächenbesatzes können wesentliche Kenngrößen für die Analyse und Bewertung der 

Auswirkungen eines geplanten Einzelhandelsgroßprojekts hinsichtlich des Kongruenzgebo-

tes sein. Ein Verstoß gegen das Kongruenzgebot besteht, wenn der Einzugsbereich eines 

Einzelhandelsgroßprojektes den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der Ansiedlungsge-

meinde wesentlich überschreitet. Von einer wesentlichen Überschreitung ist in jedem Fall 

auszugehen, wenn zu erwarten ist, dass mehr als 30 % des Umsatzes von Räumen außer-

halb des jeweiligen Verflechtungsbereichs erzielt wird. 

Im Rahmen der Wirkungsanalyse wurde eine Berechnung zur Kaufkraftherkunft für das 

Planvorhaben erstellt. Zu beachten ist dabei, dass es sich nicht wie in der ökonomischen 

Wirkungsprognose um die Umsatzherkunft, also den im Einzelhandel gebundenen Umsatz 

handelt, sondern um die Kaufkraftherkunft, d.h. den Wohnort der Kunden. 

Aus der Berechnung zur Kaufkraftherkunft geht entsprechend hervor, dass rd. 93 % der vor-

habenrelevanten Kaufkraft aus dem grundzentralen Kongruenzraum der Stadt Wilhelms-

haven stammen würden. Der Anteil auswärtiger Kaufkraft liegt insgesamt bei 7 %. Die 30 % 

Schwelle des Kongruenzgebotes wird nicht erreicht. 

Das Planvorhaben entspricht somit dem Kongruenzgebot. 

Konzentrationsgebot 

Die standörtliche Konzentration von Einrichtungen der Daseinsvorsorge in den Zentralen 

Orten sichert die Aufrechterhaltung und Erreichbarkeit einer leistungsfähigen Versorgungs-

infrastruktur. Der Einzelhandel trägt als Frequenzbringer ganz wesentlich zu ihrer Stabili-

sierung bei. Es ist daher raumordnerisches Ziel, Einzelhandelsnutzungen den Zentralen Or-

ten zuzuordnen. Das Konzentrationsgebot ist erfüllt, wenn sich der Standort eines Einzel-

handelsgroßprojektes innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes befindet. 

Die Stadt Wilhelmshaven ist eine kreisfreie Stadt, für die kein Regionales Raumordnungs-

programm vorliegt. Alternativ kann der Flächennutzungsplan herangezogen werden. Der 

Planvorhabenstandort liegt demnach eindeutig umgeben von bereits bestehenden Wohnge-

bieten und noch zu entwickelnden Flächen. Es ist daher davon auszugehen, dass der Stand-

ort ebenso Teil des zentralen Siedlungsgebietes ist. 

Das Konzentrationsgebot kann somit als erfüllt angesehen werden 

Beeinträchtigungsverbot  

Das Vorhaben darf ausgeglichene Versorgungsstrukturen, d. h. die Funktionsfähigkeit inte-

grierter Versorgungsstandorte und die Gewährleistung verbrauchernaher Versorgung nicht 

beeinträchtigen. Die Wirkungsanalyse hat ergeben, dass durch das Vorhaben keine negati-

ven städtebaulichen Auswirkungen i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind. 

Das Vorhaben erfüllt die Vorgaben des Beeinträchtigungsverbotes. 
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Die Prüfung der Planung im Hinblick auf die raumordnerischen Vorgaben hat ergeben, dass 

das Vorhaben die zentralen Anforderungen des LROP Niedersachsen an einen Standort des 

großflächigen, zentrenrelevanten (nahversorgungsrelevanten) Einzelhandelsstandort erfüllt. 

2.4.2. BISHERIGE FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt 

Wilhelmshaven von 1973 stellt für den Geltungs-

bereich der 79. Flächennutzungsplanänderung im 

Wesentlichen eine gewerbliche Baufläche dar. 

Nördlich im Kreuzungsbereich Flutstraße / 

Arthur-Grunewald-Straße befindet sich eine 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Schutz-

pflanzung“ als eine von der Bebauung freizuhal-

tende Fläche.  

 

 

 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 1973 

mit der Darstellung des Plangebietes (rote Umrandung) 

 

 

2.4.3. VERBINDLICHE BAULEITPLANUNG 

Das Plangebiet liegt im Gel-

tungsbereich des am 

08.08.1980 rechtskräftig ge-

wordenen Bebauungsplans Nr. 

94 C –Gewerbegebiet Nieder-

sachsendamm/ Frie-

sendamm/Flutstraße-, der ein 

eingeschränktes Gewerbege-

biet gem. § 8 BauNVO 1977 

festsetzt. 

Das Gewerbegebiet ist dahin-

gehend eingeschränkt, dass nur 

„nicht wesentlich störende“ 

Betriebe und Betriebsteile zu-

lässig sind. Auf der Grundlage 

der bestehenden Festsetzungen  
Abbildung 3: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 94C 

 

des Bebauungsplanes Nr. 94 C ist die geplante Verkaufsflächenerweiterung nicht zulässig, 

da der bestehende Aldi-Markt zu einem großflächigen Einzelhandelsbetrieb anwachsen wür-

de, der nur in einem Sondergebiet gem. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO zulässig wäre. Für 

die zum Neubau des Lebensmitteldiscountmarktes benötigte städtische Teilfläche setzt der 

o.g. Bebauungsplan Nr. 94C eine Schutzgrünfläche mit Pflanzgebot fest. Diese Festsetzung 

entspricht den Anforderungen aus dem Landschaftsrahmenplan/ Landschaftsplan für ein 

Sicherung und Entwicklung einer landschaftsgerechten Eingrünung von Industrie- und Ge-
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werbegebieten, der Auf- und Ausbau von Grünflächen sowie die Sicherung eines Biotopver-

bundsystems im Siedlungsbereich. 

2.4.4. DENKMALSCHUTZ 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind in der Bauleitplanung die Belange des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege zu prüfen. In der für das Stadtgebiet der Stadt Wilhelmshaven flä-

chendeckend durchgeführten Bestandsaufnahme und Katalogisierung der archäologischen 

Denkmale (Ausschnitt siehe Abbildung rechts) von FRIEDRICH WILHELM WULF (herausge-

geben vom Institut für Denkmalpflege im Niedersächsischen Landesverwaltungsamt in Zu-

sammenarbeit mit der Archäologischen Kommission für Niedersachsen e.V., Hannover 1996) 

gibt es innerhalb des Geltungsbereichs der 79. Änderung des Flächennutzungsplans keine 

archäologischen Denkmäler. Aufgrund dieser Informationen wird nur nachfolgender Hinweis 

in den Bebauungsplan aufgenommen und nachrichtlich auf die Meldepflicht ur- und frühge-

schichtlicher Bodenfunde hingewiesen:  

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-funde 

(wie Tongefäßscheiben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfär-

bungen und Steinkonzentrationen) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nie-

dersächsischen Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der zuständigen Denk-

malpflege –Referat Archäologie- Stützpunkt Oldenburg. Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-

2120 unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der 

Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 

Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

2.4.5. DEICHSCHUTZ 

Östlich des Plangebietes verläuft in ca. 140 m Entfernung der „Alter Voslapper Seedeich“. 

Die Bestimmungen des Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) treffen aufgrund des Ab-

standes nicht zu.  

2.4.6. EINZELHANDELSGUTACHTEN 

Bereits 2007 hat die Stadt Wilhelmshaven durch die CIMA Startmarketing mbH, Lübeck das 

„Einzelhandelsentwicklungskonzept für das Oberzentrum Wilhelmshaven“ erarbeiten las-

sen, dass vom Rat der Stadt verabschiedet wurde und als zukunftsweisendes Konzept für die 

weitere Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Wilhelmshaven dienen sollte. Neben einer 

Analyse der vorhandenen Einzelhandelssituation erfolgte eine Auflistung von geeigneten 

Standorten für zukünftige Einzelhandelansiedlungen. Im Einzelhandelsentwicklungskonzept 

wurde entsprechend der örtlichen Bestandssituation und der Analyseergebnisse des Weite-

ren ein Branchenkonzept mit einer Auflistung der zentrenrelevanten und nicht zentrenrele-

vanten Sortimente erstellt. 

Auf Grundlage dieser Sortimentsliste für Wilhelmshaven besteht die planungsrechtliche 

Möglichkeit des Ausschlusses von bestimmten Einzelhandelssortimenten im Bebauungs-

plan, um die Einzelhandelsfunktion der Innenstadt zu schützen und zu stärken. 
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Aufgrund weiterer Ansiedlungswünsche einzelner Investoren im Stadtgebiet wurden in einer 

Neufassung des Einzelhandelsentwick-

lungskonzeptes diese Standorte im Hin-

blick auf ihre örtliche und gesamtstädti-

sche Verträglichkeit fortgeschrieben.  

 

 

 

 

 

Abbildung 4: aus dem Einzelhandelsentwick-

lungskonzept 

für das Oberzentrum Wilhelmshaven 2007, Seite 

68) 

 
 
 

2.4.7. EINZELHANDELSENTWICKLUNGSKONZEPT 2014 

Im Sinne des §1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und als Anwendungsvoraussetzung des §9 Abs. 2a 

BauGB wurde das Einzelhandelsentwicklungskonzept mit einem ergänzenden Standortkon-

zept der Stadt Wilhelmshaven entwickelt und am 17.12.2014 in der Ratssitzung beschlossen.4 

Es stellt ein von der Stadt beschlossenes städtebauliches Entwicklungskonzept dar, dessen 

Ziele durch die verbindliche Bauleitplanung bauplanungsrechtlich umgesetzt und gesichert 

werden müssen. 

Wesentliche Zielsetzung des Einzelhandelskonzeptes ist es, die Angebots- und Nachfra-

gestrukturen des Wilhelmshavener Einzelhandels und seine städtebaulichen Rahmenbedin-

gungen zu analysieren und daraus Festsetzungen für die Steuerung des Einzelhandels im 

Stadtgebiet zu entwickeln. 

Um das Ziel einer städtebaulich geordneten Weiterentwicklung des Einzelhandels in Wil-

helmshaven zu erreichen, d.h. die „Einkaufsinnenstadt“ in ihrer Zentralitätsfunktion zu stär-

ken und ausgewogene Nahversorgungsstrukturen zu gewährleisten und zu optimieren, wer-

den die definierten zentralen Versorgungsbereiche (Innenstadt, Stadtteil- und Nahversor-

gungszentren) per Beschluss des Rates als städtebaulich schutzwürdig ausgewiesen. Hierin 

wird auch eine qualitative Entwicklung eines zukunftsfähigen Einzelhandelsbestandes gese-

hen. 

2.4.8. EINZELHANDELSENTWICKLUNGSKONZEPT 2019 

Die 2. Fortschreibung wurde Mitte 2017 von der Stadt veranlasst. Die Ziele dieser Fort-

schreibung waren die Aktualisierung der Datengrundlagen, die Überprüfung der Wilhelms-

havener Sortimentsliste sowie die Untersuchung von weiteren zentralen Versorgungsberei-

chen (ZVB) für neue Einzelhandelsansiedlungen. Gleichzeitig liegen der Stadt auch heute 

                                            
4 Stadt Wilhelmshaven, Fortschreibung Einzelhandelskonzept für das Oberzentrum Wilhelmshaven, CIMA Bera-

tung und Management GmbH, 28.11.2014 und 

Stadt Wilhelmshaven, Fortschreibung Einzelhandelskonzept für das Oberzentrum Wilhelmshaven – ergänzendes 

Standortkonzept, CIMA Beratung und Management GmbH, 27.11.2014 
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wieder Anfragen für Standortverlagerungen und Modernisierungen und im Einzelfall auch 

Neuansiedlungen vor. 

Das Einzelhandelsentwicklungskonzept 2019 wurde vom Rat der Stadt im August 2019 be-

schlossen. Durch dieses Konzept wird damit den Zielen der Raumordnung nach §1 Abs. 4 

BauGB entsprochen. 

Um eine nachhaltige Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Wilhelmshaven mittel- bis lang-

fristig zu gewährleisten, sollten zukünftige Planvorhaben am Zentrenkonzept bewertet und 

beurteilt werden. Dabei sollen diese sich an folgende Grundsätze orientieren: 

Grundsatz 1: 

Die Innenstadt genießt Entwicklungspriorität. Großflächiger Einzelhandel mit zentrenrele-

vantem Kernsortiment sollte ausschließlich innerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs 

Innenstadt (Hauptzentrum) und in den als Nebenzentren ausgewiesenen Zentralen Versor-

gungsbereichen Gökerstraße / Bismarckstraße und Posener Straße / Preußenstraße etab-

liert werden. Der Entwicklung nicht integrierter Standortagglomerationen sollte entgegen-

gewirkt werden.  

Grundsatz 2: 

Die Ansiedlung von Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Lebensmittel-

frischemärkte, Lebensmitteldiscounter, Biomärkte, Drogeriefachmärkte etc.) sollte nach 

Möglichkeit nur noch in den abgegrenzten Zentralen Versorgungsbereichen erfolgen. Die 

Dimensionierung der Betriebe sollte nicht die Versorgungsfunktion des betreffenden oder 

weiterer Zentraler Versorgungsbereiche gefährden. Den ergänzenden Nahversorgungsbe-

trieben in integrierten Lagen (siehe Liste in Kap. 6.3) sollten Entwicklungsspielräume zuge-

standen werden. Weitere Ergänzungsstandorte außerhalb von Zentralen Versorgungsberei-

chen dürfen nur dann realisiert werden, wenn eine wohnortnahe Versorgung der Bewohner 

im Nahbereich des Planvorhaben-standortes nicht gewährleistet ist und die Versorgungs-

funktion der Zentralen Versorgungsbereiche nicht gefährdet wird. 

Grundsatz 3: 

Für die bestehenden Sonderstandorte Ebkeriege und Flutstraße sollten für die vorhandenen 

Unternehmen mit zentrenrelevantem und nahversorgungsrelevantem Kernsortiment max. 

Arrondierungen im Sinne des erweiterten Bestandsschutzes erlaubt sein. Darüber hinaus 

sollte an den Sonderstandorten grundsätzlich keine Weiterentwicklung von Einzelhandel mit 

nahversorgungs— und zentrenrelevanten Sortimenten realisiert werden. 

Grundsatz 4: 

Großflächiger Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten kann so-wohl in 

der Innenstadt, aber auch an den definierten Sonderstandorten etabliert wer-den; in den 

Nebenzentren sollten Neuansiedlungen maßstabsgerecht dimensioniert sein. Zusätzliche 

Sonderstandorte für großflächigen Einzelhandel sollten im Sinne einer Konzentration der 

Einzelhandelsansiedlungen auf bestehende Standorte nicht ausgewiesen werden. Die Ge-

staltungsspielräume für Segmente des großflächigen Einzelhandels mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment sind mit Blick auf das vorhandene Angebot grundsätzlich 

als begrenzt anzusehen. 

Grundsatz 5: 

Die Beschränkung zentrenrelevanter Randsortimente bei großflächigen Einzelhandelsbe-

trieben mit einem nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment ist strikt einzuhalten. Entspre-

chend der Vorgaben des LROP Niedersachsen sollte eine Begrenzung der zentrenrelevanten 

Randsortimente auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche ein-gehalten werden. Darüber 
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hinaus sollte sich an die Empfehlung des LROP Niedersachsen in Bezug auf die Verkaufsflä-

chenobergrenze von 800 m2 gehalten werden. 

Grundsatz 6: 

Grundsätzlich ist bei relevanten Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ab-

zuklären, dass die Versorgungsfunktion der ausgewiesenen Zentralen Versorgungsbereiche 

nicht gefährdet wird. Dieser Grundsatz darf nicht als bloßer Wettbewerbsschutz verstanden 

werden, vielmehr geht es um eine qualitative Absicherung der Versorgungsstrukturen. 

 

Für die Versorgungsstruktu-

ren im regionalen Umfeld 

(interkommunaler Verflech-

tungsbereich) werden bei 

Gesamtbetrachtung der Ein-

zugsgebiete unter Berück-

sichtigung der Erweiterung 

des zentralen Versorgungs-

bereiches keine relevanten 

Auswirkungen erwartet. Et-

waige bindende Festlegungen 

werden im folgenden Verfah-

ren zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 97 zu 

regeln sein. 

 

 
(aus: 2. Fortschreibung des Ein-

zelhandelsentwicklungskonzep-

tes für das Oberzentrum Wil-

helmshaven, Seite 42)  
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2.4.9. LUFTFAHRT / REVIER- UND DATENFUNK / RADAR 

Das Plangebiet tangiert z.T. den Einflugsektor des Verkehrslandeplatzes Wilhelmshaven – 

Mariensiel. Luftfahrttechnische Belange sich zu berücksichtigen. Einzelvorhaben sind der 

Deutschen Flugsicherung gesondert zur Stellungnahme vorzulegen. Luftfahrtrechtliche Be-

lange sind zu berücksichtigen. Gebäudehöhen über 105 m sind nicht zulässig.5 

2.4.10. NATUR-, ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ (LANDSCHAFTSRAHMEN-

PLAN / LANDSCHAFTSPLAN) 

Neben den Vorgaben aus der Anlage 1 zum Baugesetzbuch werden zusätzlich die Belange 

des Artenschutzes im Umweltbericht abgehandelt. Zur Erfassung des Ist-Zustandes im 

Plangebiet waren weitere Bestandserhebungen erforderlich. 

Für die vom Geltungsbereich der 79. Änderung betroffene Fläche liegen folgende natur-

schutzfachlichen Bestandserhebungen und -bewertungen vor (siehe Tabelle 1): 
Tabelle 1: Zusammenstellung vorhandener Unterlagen für den Planbereich 

Titel Jahr Gebiet 

Büro für Landschaftsplanung v.d. Mühlen: Landschaftsrahmen-

plan/Landschaftsplan Stadt WHV 

2018 gesamtes Stadt-

gebiet 

   

Büro für biologische Gutachten- Troschke, Torsten (2019): Brutvogel-. 

Fledermaus- und Biotopkartierung im Rahmen des Bebauungsplans 

Nr. 97 „Östliche Flutstraße / Arthur-Grunewald-Straße“ in Wilhelms-

haven. Stand: Januar 2019. 

2010/ 

2011 

gesamtes Stadt-

gebiet 

 

Der Landschaftsrahmenplan der Stadt Wilhelmshaven stellt die aktuelle Sachlage der örtli-

chen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie andere Fachplanungen wie 

Boden, Wasser und Klima / Luft dar.  

Bei der Grünfläche auf dem Flurstück 63/4 handelt es sich um einen Bereich eines Freiflä-

chenverbunds im Siedlungsbereich, die laut Zielsetzung naturnah erhalten, gepflegt und 

entwickelt werden soll. Dies ist u.a. für besonders geschützte Arten wie z.B. Vögel und Fle-

dermäuse von Bedeutung. Eine bauliche Entwicklung steht somit grundsätzlich im Wider-

spruch zu den Zielsetzungen des Landschaftsrahmenplans.  

2.4.11. GUTACHTEN 

Für die Bauleitplanung liegen folgende Gutachten zugrunde: 

1. Stadt Wilhelmshaven, Fortschreibung Einzelhandelskonzept für das Oberzentrum Wil-

helmshaven, CIMA Beratung und Management GmbH, 28.11.2014 

2. Stadt Wilhelmshaven, Fortschreibung Einzelhandelskonzept für das Oberzentrum Wil-

helmshaven – ergänzendes Standortkonzept, CIMA Beratung und Management GmbH, 

27.11.2014 

3. Stadt Wilhelmshaven, Wirkungsanalyse zur geplanten Verkaufsflächenerweiterung des 

ALDI-Marktes, sowie der Neuansiedlung eines Drogeriemarktes im Bereich der Flutstra-

ße der Stadt Wilhelmshaven, CIMA Beratung und Management GmbH, 29.06.2019 

4. Stadt Wilhelmshaven, Ergänzende Stellungnahme zum Integrationsgebot gemäß Landes-

raumordnungsprogramm Niedersachsen zum Bebauungsplan Nr. 97 (vorhabenbezogen) / 

Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 23 (VEP 023) –Östlich Flutstraße / Arthur-

Grunewald-Straße-, Dr. Lademann & Partner, Gesellschaft für Unternehmens- und 

Kommunalberatung mbH, Hamburg, 18.06.2020 

                                            
5 Der Bebauungsplan Nr. 97 (vorhabenbezogen) / Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 23 setzt für die Sonder-

gebiete die Firsthöhe von 9,50 m fest. Hierdurch werden die luftfahrtrechtlichen Belange nicht tangiert. 
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5. Stadt Wilhelmshaven, Schalltechnische Untersuchung für den vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan Nr. 97 und die 79. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Wilhelms-

haven, T&H Ingenieure GmbH Bremen, Dokumenten-Nr. 17-237-GBK-01 vom 30.01.2019 

6. Stadt Wilhelmshaven, Verkehrsuntersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 97 (B-Plan Nr. 97) / Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 23 (VEP 023) –Östlich Flut-

straße / Arthur-Grunewald-Straße, IST -Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau, Projekt-

nummer 2107 vom November 2018 

2.5. ENTWÄSSERUNG 

Die Oberflächenentwässerung ist über das vorhandene Graben- und Kanalsystem gewähr-

leistet.  

2.6. ERSCHLIESSUNG DES PLANGEBIETES / VERKEHR 

Das Plangebiet ist verkehrstechnisch über die Flutstraße (K291) erschlossen, die im südli-

chen Verlauf zur Autobahn (BAB 29) und in das Wilhelmshavener Stadtgebiet so-wie in nörd-

licher Richtung in das Wohngebiet Voslapp führt.  

Die Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH betreibt die Buslinie 6 (Kaiser-

Wilhelm-Brücke / Südstrand – Voslapp Süd / JadeweserPort), die die Arthur-Grunewald-

Straße entlang verläuft sowie die Buslinie 1 (Hauptbahnhof (ZOB) – Voslapp-Süd / Alt-

Voslapp) mit der Endhaltestelle Voslapp-Süd bei Marktkauf. 

2.7. LÄRMSCHUTZ 

Bei der Planung von Bauflächen ist im Rahmen der Bauleitplanung zu prüfen, ob die mit den 

geplanten Nutzungen verbundenen Emissionen schädliche Auswirkungen auf schützenswer-

te Nutzungen im Umfeld der Planung auslösen. Ferner ist im Rahmen der vorbereitenden 

Bauleitplanung im Sinne des § 5 BauGB die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung der 

Gemeinde zu steuern. Dabei werden Auswirkungen vom Plangebiet betrachtet. Im Gegensatz 

zur verbindlichen Bauleitplanung kann auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 

diese Betrachtung in einem gröberen Maß erfolgen. Weitere Details können und müssen der 

aus den Plandarstellungen zu entwickelnden verbindlichen Bauleitplanung überlassen blei-

ben. Entscheidend ist daher für die Ebene der Flächennutzungsplanung aus Sicht der Stadt, 

das sich hier noch keine Schwierigkeiten und Hindernisse zeigen, die dazu führen, dass die 

städtebaulichen Ziele der Stadt auf der nachfolgenden Planungsebene und der Planvoll-

zugsebene nicht erreichbar oder mit solchen Nachteilen für andere abwägungsrelevante 

Belange verbunden sind, dass sie von ihrer Planungsabsicht Abstand nehmen würde. Dieses 

hat die im Rahmen des Immissionsschutzes vorliegende schalltechnische Untersuchung 

nicht bestätigt.  

Zusammenfassend kann allerdings festgestellt werden, dass der geplante Standort zur 

Durchführung des Vorhabens gut geeignet ist und, dass auch unter Berücksichtigung aller 

relevanten Schallquellen die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse - auch in den 

nächstgelegenen Wohnbereichen – gewahrt bleiben. 

2.8. TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

Elektrizitäts- und Gasversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie ist bereits über das Versorgungsnetz der Gas- und 

Elektrizitätswerke Wilhelmshaven GmbH (GEW) gegeben 

Schmutz- und Abwasserentsorgung 

Die Schmutz- und Abwasserentsorgung des Plangebietes erfolgt durch Anschluss an das 

öffentliche Abwassernetz. 
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Wasserversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes ist über den Anschluss an das Trinkwasserversorgungs-

netz der GEW gegeben. 

Abfallbeseitigung 

Die Abfallentsorgung des Plangebietes ist durch die Technischen Betriebe Wilhelmshaven 

(TBW) gegeben. 

Fernmeldetechnische Versorgung 

Die fernmeldetechnische Versorgung des Plangebietes erfolgt über die Telekommunikati-

onsanbieter. 

2.9. ALTLASTEN / KAMPFMITTEL / BODENSCHUTZ  

Altlasten: 

Der Planungsbereich wird im Altlastenkataster der Stadt Wilhelmshaven nicht geführt. Soll-

ten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf umweltgefährdende Stoffe oder 

sonstige Bodenkontaminationen zutage treten, so ist unverzüglich die Bodenschutzbehörde 

(Stadt Wilhelmshaven, Fachbereich Hafen und Umwelt) zu benachrichtigen.6 

Kampfmittel: 

Nach Auswertung der vorhandenen Luftbilder wurde festgestellt, dass die Aufnahmen keine 

Bombardierung innerhalb des Planungsbereiches zeigen. Gegen die vorgesehene Nutzung 

bestehen in Bezug auf Abwurfkampfmittel (Bomben) keine Bedenken. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass beim Auffinden anderer Kampfmittel (Granaten, 

Panzerfäuste, Minen etc.) umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt 

oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst (Tel. 0511/30245-500) zu benachrichtigen ist. 

Bodenschutz: 

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentli-

chen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand 

zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Oberboden (Mutterboden) ist 

vor einer Überbauung besonders schonend abzutragen. Nach Möglichkeit ist eine Wieder-

verwendung als Oberboden vor Ort anzustreben. Boden bzw. Bodenaushub unterschiedlicher 

Bodenart oder unterschiedlicher chemischer Beschaffenheit dürfen weder untereinander 

noch mit anderen Stoffen vermischt werden. 

Bei externer Verwertung von Oberboden ist eine Verwendung auf oder in einer durchwurzel-

baren Bodenschicht unter Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Anforderungen anzu-

streben. Aufgrund der Verdichtungsanfälligkeit der lokalen Böden sind außerhalb dauerhaft 

zu überbauender Bereiche nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu vermeiden bzw. durch 

geeignete Schutzmaßnahmen zu minimieren. 

Die Vorgaben von DIN 18915:2018-06 und  DIN 19731:1998-05 zum schonenden Umgang mit 

Boden und Bodenaushub sind zu beachten. Dieser Hinweis wird in die Flächennutzungs-

planänderung aufgenommen.7 

2.10. ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN / ALTERNATIVEN 

Zur Sonderbaufläche: 

Im Sinne der bisherigen Flächennutzungsplanung, die eine gewerbliche Nutzung auf der 

Plangebietsfläche vorsah, ist diese Entwicklung zur Gewährleistung einer ausreichenden 

Versorgungssituation in den nördlichen Stadtteilen nicht mehr möglich. Eine Erweiterung 

                                            
6 Eingefügt nach §4 Abs.2 BauGB mit Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) vom 08.11.2019 
7 Eingefügt nach §4 Abs.2 BauGB mit Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) vom 08.11.2019 
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des bestehenden Lebensmittelmarktes (Flutstr. 99) musste aufgrund einer zukünftigen 

Sichtbehinderung zum Bestandsgebäude Tidestr. 10 (Gebäude in zweiter Reihe) und somit 

aufgrund des bestehenden einheitlichen Gebäudeensembles ausgeschlossen werden. Da im 

nördlichen Stadtgebiet (Voslapp) bisher keine Anbieter von nahversorgungsrelevanten Sor-

timenten vorhanden sind und diese in absehbarer Zeit auch nicht zur Verfügung stehen, 

stellt die Nahversorgungslage eine wichtige Ergänzung im städtischen Versorgungsgefüge 

dar. Damit ist der Neubau auf einer Teilfläche der Grünfläche auch im Hinblick auf das aktu-

elle Erschließungsgerüst alternativlos. 

Zur Grünfläche:  

Zur Sicherung einer Grünverbindung und als Schutzgrün (Abstandsgrün) zum Wohngebiet 

Voslapp war die Darstellung einer Grünfläche gegeben. Zur Sicherung der Nahversorgungs-

situation wurde die kleinstmögliche Teilfläche zum Neubau des Lebensmitteldiscountmark-

tes gewählt. Das jetzige Ausmaß der Grünfläche erlaubt weiterhin die o.g. Zielsetzung und 

erfüllt weiterhin den Inhalten des Landschaftsrahmenplans. 

3. INHALT DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

3.1. SONDERBAUFLÄCHE „HANDEL“ 

Die im Plan dargestellte Sondergebietsfläche ist primäres Ziel dieser Bauleitplanung. Sie 

dient der zukünftigen Nahversorgung und sichert die Versorgungssituation im Bereich 

Voslapp und Teilen von Fedderwardergroden. Die Beordnung auf Ebene der Flächennut-

zungsplanung war erforderlich, damit auf dieser Ebene der Rahmen für die zukünftige Nut-

zung als Sondergebiet vorbereitet werden kann und der Bebauungsplan Nr. 97 aus der Dar-

stellung der Änderung zum Flächennutzungsplan entwickelt werden kann. 

Mit der bestehenden Verkaufsfläche von 730 m2 (Drogeriemarkt) und der Verkaufsfläche des 

zurzeit leerstehenden Gebäudes Tidestr. 10 wird eine Gesamtverkaufsfläche von ca. 2.800 m2 

realisiert. Im Rahmen dieser kumulativen Betrachtung wurde eine entsprechende Wir-

kungsanalyse zum geplanten Vorhaben eingeholt. Im Rahmen dieser Auswirkungsanalyse 

wurden die möglichen städtebaulichen, versorgungsstrukturellen und raumordnerischen 

Auswirkungen des Vorhabens geprüft und die Vorgaben von Baugesetzbuch und Baunut-

zungsverordnung sowie die landes- und regionalplanerische Regelungen berücksichtigt.  

Zusammenfassend wird auf den zentralen Versorgungsbereich folgendes ausgeführt: 

Der Standortbewertung zufolge würde die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscountmarktes und 

eines Drogeriemarktes die Versorgungssituation vor allem im Wohngebiet Voslapp qualitativ und 

quantitativ ergänzen. Auch unter dem Aspekt der kommunalen und inter-kommunalen Auswir-

kungen wird das Projekt jetzt als verträglich bewertet. Somit eignet sich der Standort sowohl für 

den großflächigen nahversorgungsrelevanten als auch für den großflächigen zentren- und nicht 

zentrenrelevanten Einzelhandel. … 

3.2. GRÜNFLÄCHEN 

Die im Gebiet im nördlichen vorhandene Gehölzstruktur, welche für diverse Schutzgüter (u.a. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen – insbesondere Fledermäuse und Vögel, Schutzgut Landschaft 

– Vielfalt, Eigenart und Schönheit) eine besondere Bedeutung aufweisen und im Rahmen des 

Neubau eines Lebensmitteldiscountmarktes in einer ausreichenden Fläche erhalten werden 

können, werden weiterhin als Grünfläche dargestellt.  

Der Plangeber ist sich bewusst, dass mit dem Neubau des Lebensmitteldiscountmarktes 

eine unversiegelte Fläche von ca. 3.500 m2 verloren gehen wird. Jedoch wurde diese Teilflä-

che nur an den notwendigen Bedarf angepasst und eine entsprechende verwaltungsinterne 

Abstimmung vollzogen. Eine Prüfung verschiedener Standorte hat herausgestellt, dass der 
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gewählte Standort alternativlos ist. Zudem wurden erforderliche Vermeidungs- und Minimie-

rungs- sowie Kompensationsmaßnahmen ermittelt, die entsprechend in den textlichen Fest-

setzungen zum Bebauungsplan und im Durchführungsvertrag gesichert wurden.8 

4. BELANG VON NATUR UND LANDSCHAFT / UMWELTPRÜFUNG / ABWÄ-

GUNG 

Grundlage der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft sind die 

Darstellungen im Teil II der Begründung (Umweltbericht). 

Durch die vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird im Wesentlichen eine bisher 

gem. Flächennutzungsplan gewerbliche Baufläche als Sonderbaufläche „Handel“ darge-

stellt. Von besonderer Bedeutung sind die im nördlichen Randbereich des Plangebietes vor-

handenen Gehölzstrukturen, die sich größtenteils im Straßenbereich und damit außerhalb 

des Geltungsbereiches befinden. Diese stellen gem. Bewertung sowie Zielsetzung des LRP / 

LP zu erhaltende sowie zu entwickelnde Strukturen dar, welche für verschiedenste Schutz-

güter (u.a. Schutzgut Tiere und Pflanzen – insb. Fledermäuse und Vögel eine besondere Be-

deutung aufweisen.  

Unter entsprechender Beteiligung der UNB wurde eine verwaltungsinterne Abstimmung 

über die Abgrenzung einer Teilfläche für den Neubau des Lebensmittediscountmarktes ge-

führt. Die Abgrenzung wurde so gewählt, dass dem Ziel der Schutzfläche und der Aussage 

des Landschaftsrahmenplan 2018 noch weiterhin Rechnung getragen werden kann, zumal 

sich ein Großteil der Bäume auf dem Flurstück der Straßenverkehrsfläche befindet.9 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der nördlichen Gehölzstrukturen werden diese im 

Rahmen der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung als Grünfläche dargestellt. Flä-

chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft sind nicht vorgesehen.  

Insgesamt wird durch die Darstellungen der 79. Flächennutzungsplanänderung eine Mini-

mierung möglicher Beeinträchtigungen der zu betrachtenden Schutzgüter angestrebt. Im 

Rahmen nachfolgender Detailplanungen wurde aus diesem Grunde ein größtmöglicher Er-

halt aller Gehölzstrukturen angestrebt werden, um die mit einer Entfernung verbundenen 

negativen Auswirkungen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Durch die großflächige Versiege-

lung infolge des Vorhabens wird ein naturschutzrechtlicher Kompensationsbedarf entstehen, 

welcher ebenso wie eine abschließende artenschutzrechtliche Bewertung im Rahmen der 

konkretisierten Planung zum Bebauungsplan Nr. 97 abzuhandeln ist. Für die Fledermäuse 

werden zudem artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich (vgl. spezielle ar-

tenschutzrechtliche Prüfung), deren Konkretisierung in einvernehmlicher Abstimmung mit 

der unteren Naturschutzbehörde ebenfalls im Rahmen der konkretisierten Planung zum 

Bebauungsplan Nr. 97 erfolgen muss. Für den im Rahmen der Eingriffs- / Ausgleichsbilan-

zierung ermittelten Verlust von 14.195 Werteinheiten steht eine externe Kompensationsflä-

che von 7.098 m2 im Bereich des städtischen Kompensationsflächenpools „Hessenser 

Marsch“ (Flurstück 607/77 tlw. in der Flur 11 der Gemarkung Rüstringen zur Verfügung.  

Aufgrund der Größe des Plangebietes musste der Ausgleich extern erfolgen. Die Stadt Wil-

helmshaven bedient sich sogenannter „Pools“, übrigens seit der BauGB-Novelle von 1998 

ein gängiges Instrument, um Kompensationsmaßnahmen zu erfüllen. Ein Eintritt arten-

schutzrechtlicher Verbote konnte auf der Ebene der Bebauungsplanung durch die Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen vermieden werden. Zu diesen zählt unter anderem die In-

stallation einer Dach- und Fassadenbegrünung für das geplante Gebäude. Insgesamt können 

                                            
8 Ergänzt nach Behandlung der Stellungnahmen durch den Rat der Stadt am 23.09.2020 
9 Ergänzt nach Behandlung der Stellungnahmen durch den Rat der Stadt am 23.09.2020 
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die Eingriffe i. S. d. Eingriffsregelung durch die vorliegende Planung im Bereich der plange-

bietsinternen Kompensationsfläche (Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft – Maßnahmenflächen MF) beinahe vollständig 

ausgeglichen werden. Nach dem im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 97 / Vorhaben- 

und Erschließungsplan Nr. 23 ermittelten Kompensationsumfang wurden die beschriebenen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen einschließlich Finanzierung verbindlich umge-

setzt und im Durchführungsvertrag gesichert. In den Fällen eines Vorhaben- und Erschie-

ßungsplans nach §12 BauGB sagt die Kommentierung aus, dass die Gemeinde die Kostener-

stattung im Durchführungsvertrag zu vereinbaren hat. Der Durchführungsvertrag wurde vor 

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan unterzeichnet.10 

5. FLÄCHENBILANZIERUNG 

Art der baulichen Nutzung Flächengröße in  

m2 

Anteil an Gesamt-

fläche in % 

Sonderbaufläche „Handel“ 10.614 88,8 

Grünfläche (Planung) 1.336 11,2 

Grünfläche (Bestand) 5.115  

Zusätzliche Versiegelung  3.779  

Gesamtfläche 11.950 100,0 

6. KOSTEN 

Die Kosten für die Bauleitplanung trägt der Vorhabenträger. 

7. VERFAHRENSVERMERKE 

7.1. RECHTSGRUNDLAGEN 

Rechtsgrundlage des vorliegenden Bebauungsplans ist das Baugesetzbuch in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist. 

Eine weitere gesetzliche Grundlage ist die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-

stücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 

132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057). 

Des Weiteren gilt die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstel-

lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 

zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057) aufgrund von § 

9a Nr.4 BauGB. 

Weitere Grundlagen sind das Bundesbodenschutzgesetz, die Niedersächsische Bau-

ordnung, das Niedersächsisches Naturschutzgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz und das 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz. 

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde: 

BauGB (Baugesetzbuch), 

BauNVO (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke:  

 Baunutzungsverordnung), 

BBodSchG (Bundesbodenschutzgesetz) 

                                            
10 Ergänzt nach Behandlung der Stellungnahmen durch den Rat der Stadt am 23.09.2020 
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PlanzV (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  

 Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 

NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 

NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz), 

BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 

NKomVG  (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 

NWaldLG  (Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung) 

7.2. VERFAHRENSÜBERSICHT 

Das Planverfahren wurde durch den Aufstellungsbeschluss (Vorlagen-Nr. 315/2017) vom 

15.11.2017 eingeleitet.  

Unter den amtlichen Bekanntmachungen der örtlichen Tagespresse wurde der Aufstel-

lungsbeschluss zur o.g. Flächennutzungsplanänderung am 23.12.2017 örtlich bekannt ge-

macht.  

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 28.08.2019 die o.g. Flächennutzungsplanänderung 

mit Begründung vom 01.08.2019 als Entwurf (Vorlagen-Nr. 175/2019) beschlossen.  

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.07.2020 die o.g. Flächennutzungsplanänderung 

mit Begründung vom 30.06.2020 erneut als Entwurf (Vorlagen-Nr. 155/2020) beschlossen.  

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am xx.xx.2020 die o.g. Flächennutzungsplanänderung 

gemäß Vorlage (Vorlagen-Nr. xxx/2020) zur Feststellung beschlossen, die am xx.xx.2020 

nach Genehmigung wirksam geworden ist. 

 
Verfahrensschritt Datum Beteiligte / Ausführende 

Aufstellungsbeschluss 15.11.2017 Rat  

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 

§(3)1 BauGB – Bürgerversammlung 

02.01. bis einschl. 

16.01.2018 

Fachbereich Stadtplanung und 

Stadterneuerung 

Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange gem. §4(1) BauGB 
29.12.2017 – 02.02.2018 

Fachbereich Stadtplanung und 

Stadterneuerung 

Entwurfsbeschluss / Beschluss über 

die öffentliche Auslegung 
28.08.2019 Rat 

Veröffentlichung der öffentlichen 

Auslegung 
28.09.2019 Wilhelmshavener Zeitung 

Öffentliche Auslegung gem. §3(2) 

BauGB 

08.10. bis einschl. 

08.11.2019 

Fachbereich Stadtplanung und 

Stadterneuerung 

Erneuter Entwurfsbeschluss / Be-

schluss über die erneute öffentliche 

Auslegung mit Fristverkürzung 

15.07.2020 Rat 

Veröffentlichung der öffentlichen 

Auslegung 
18.07.2020 Wilhelmshavener Zeitung 

Erneute öffentliche Auslegung gem. 

§4a Abs. 3 BauGB  

28.07. bis einschl. 

18.08.2020 

Fachbereich Stadtplanung und 

Stadterneuerung 

Behandlung der Stellungnahmen und 

Feststellungsbeschluss  
23.09.2020 Rat 

Genehmigung der Flächennutzungs-

planänderung 
29.01.2021 

Amt für regionale Landesent-

wicklung Weser-Ems 

Wirksamkeit der Flächennutzungs-

planänderung 
20.02.2021 Wilhelmshavener Zeitung 
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7.3. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde mit Bekanntmachung vom 23.12.2017 in 

der Tagespresse vom 02.01. bis einschließlich 16.01.2018 durchgeführt.  

Unter den amtlichen Bekanntmachungen der örtlichen Tagespresse wurde der Entwurf zur 

o.g. Flächennutzungsplanänderung am 28.09.2019 örtlich bekannt gemacht. Die Auslegung 

fand vom 08.10. bis einschließlich 08.11.2019 statt. Der Öffentlichkeit wurde somit ausrei-

chend Gelegenheit zur Stellungnahme sowie den Einwendern und Betroffenen Gelegenheit 

zur Erörterung gegeben. 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.07.2020 die o.g. Flächennutzungsplanänderung 

mit Begründung vom 30.06.2020 erneut als Entwurf (Vorlagen-Nr. 155/2020) beschlossen.  

Mit Veröffentlichung vom 18.07.2020 in der Tagespresse wurde erneut eine öffentliche Aus-

legung bekannt gemacht, die unter Anwendung einer Fristverkürzung auf drei Wochen vom 

28.07. bis einschl. 18.08.2020 durchgeführt wurde. Der Rat der Stadt hat die Fristverkürzung 

als ausreichend empfunden, dass die Bürgerinnen und Bürgern sich angemessen an der 

Planung beteiligen bzw. sich äußern können, zumal die Grundzüge der Planung von der 

Überarbeitung nicht betroffen waren.  

7.4. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 

Mit Schreiben vom 29.12.2017 wurden die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert eine 

Stellungnahme abzugeben. Diese Beteiligung fand vom 02.01. bis einschließlich 02.02.2018 

statt. 

Mit Schreiben vom 07.10.2019 wurden die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange von der öffentlichen Auslegung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

aufgefordert eine Stellungnahme abzugeben. Diese Beteiligung fand ebenfalls vom 08.10. bis 

einschließlich 08.11.2019 statt. Den Betroffenen wurde somit ausreichend Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Nach erneutem Entwurfsbeschluss wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange 

erneut mit Schreiben vom 27.07.2020 an der Planung beteiligt. Durch Beschluss einer Frist-

verkürzung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB hat der Rat eine ausreichende Gelegenheit zur Stel-

lungnahme gesehen. 

8. UNTERSCHRIFTEN / VERFASSER 

Wilhelmshaven, den 25.09.2020 

Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung 

Im Auftrage  

gez. Amerkamp       gez.Klebba 

Amerkamp Klebba         

Städt. Baudirektor Dipl.-Ing. Stadtplaner  

 

Baudezernat      STADT WILHELMSHAVEN 

gez. i.V. Schönfelder     gez. Feist 

i.V. Schönfelder      Feist 

Erster Stadtrat      Oberbürgermeister 
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Teil II Umweltbericht 

1 EINLEITUNG 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die vo-

raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Diese werden unter 

Anwendung der Anlage 1 BauGB in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der 

Umweltbericht als Ergebnis der Umweltprüfung bildet einen gesonderten Teil der Be-

gründung (§ 2a BauGB). Das Leistungsbild eines Grünordnungsplanes (§ 4 NAGBNatSchG, 

§ 24 HOAI i.V.m. Anlage 5 HOAI) wird zudem inhaltlich mitberücksichtigt. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde dazu für jeden Bauleitplan fest, in wel-

chem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erfor-

derlich ist.  

 

Für die beiden Bauleitplanungen – 79. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Wilhelmshaven (FNP) und dem Bebauungsplan Nr. 97, beide mit dem Titel: „ÖSTLICHE 

FLUTSTRASSE / ARTHUR-GRUNEWALD-STRASSE“, wird der Umweltbericht in einer ge-

meinsamen Fassung erstellt. Inhaltlich werden die Umweltbelange für die Entwicklung 

eines vorhabenbezogenen Projektes erarbeitet. Die im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 

97 detailliertere Darstellung betrifft ebenso in allgemeinerer Form auf die Flächennut-

zungsplanänderung zu. 

 

1.1 INHALTE UND ZIELE DES BEBAUUNGSPLANES (KURZDARSTELLUNG) 

Das Ziel der 79. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und des Bebauungsplans Nr. 

79 „ÖSTLICHE FLUTSTRASSE / ARTHUR-GRUNEWALD-STRASSE“ ist die planungsrechtli-

che Umnutzung einer Schutzgrünfläche zu einem Sondergebiet „Einzelhandel“. Der ge-

plante Bebauungsplan liegt im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 94 C „GEWERBEGE-

BIET NIEDERSACHSENDAMM / FRIESENDAMM / FLUTSTRASSE“. Dieser setzt 0,53 ha der 

Fläche des B-Plans Nr. 97 als Grünfläche mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen und 

Strauchgruppen fest. Diese Fläche soll nun zusätzlich als Sondergebiet festgesetzt wer-

den um den Bau eines Discountermarktes an dieser Stelle zu ermöglichen. 

 

Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte und Ziele der Bauleitplanungen ist Teil I (Kapi-

tel 1) der Begründung zu entnehmen. 

 

1.1.1 ANGABEN ZUM STANDORT 

Der Geltungsbereich der Bauleitplanungen befindet sich im Osten Wilhelmshavens im 

Stadtteil Voslapp (vgl. Abb. 1). Das Gebiet wurde erstmals 1980 mit der Aufstellung des 

Bebauungsplans 94 C beplant. Von 1980 bis heute wurde der Bebauungsplan mehrmals 

geändert (aktuell 5. Änderung). Der Großteil des Plangebiets des überlappenden Teils von 

B-Plan 94 C und dem nun geplanten B-Plan 97 blieb allerdings immer als Gewerbegebiet 

erhalten. Die städtische Schutzgrünfläche mit Bindung für den Erhalt von Bäumen und 

Strauchgruppen hat sich durch Sukzessionsprozesse zu einem wertvollen Biotopkomplex 

aus Hochstaudenfluren, Gebüschen und Weiden entwickelt, die von einem älteren Ge-
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hölzbestand eingerahmt werden. Lediglich ein Teil der Grünfläche wird als Hunde-

übungsplatz genutzt. 

 

 

Abbildung 1: Lageplan B-Plan. Eigene Darstellung auf Grundlage des Luftbildes 2012 

(LGLN 2012) 

 

Die gewerbliche Nutzung wurde bisher im festgesetzten Bebauungsplangebiet Nr. 94 C 

stark beansprucht. Es wurden zwei Versorgungsgebäude und ein Parkplatz im Bereich 

des geplanten Bebauungsplans Nr. 97 gebaut. Nun soll ein weiteres Gebäude nördlich des 

Parkplatzes, also auf der Grünfläche, errichtet werden. Eines der Gebäude (ehem. Zoo-

handel) steht zum jetzigen Zeitpunkt leer. 

 

Der Geltungsbereich der 79. Änderung FNP entspricht dem Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes Nr. 97. Der Flächennutzungsplan stellt das gesamte Stadtgebiet im Maßstab 

1: 10.000 bzw. 1:12.500 dar. Sehr kleine Flächen sind kaum darstellbar. Die Grundkonzep-

tion der beiden Bauleitplanungen stimmt überein. 

 

Das Gebiet befindet sich in der Gemarkung Rüstringen. Es handelt sich um die Flurstücke 

66/1, 63/2 und 63/3 in Flur 27. Westlich der Flutstraße grenzt der Bebauungsplan 87 A - 3. 

Änderung „Baugroden“ (2001) an das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 97. Südlich des 

Plangebiets befindet sich das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 94 C „Gewerbegebiet Nie-

dersachsendamm / Friesendamm / Flutstraße“, welcher auch teilweise überplant wird. 

Nordwestlich schließt der Bebauungsplan Nr. 55 – 1. Änderung „Voslapp-Südwest“ (1968) 

an. 
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1.1.2 ART UND UMFANG DES VORHABENS 

Art der baulichen Nutzung 

In der 79. Änderung FNP wird eine Sondergebietsfläche dargestellt. Im überwiegenden 

Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 97 wird eine Sondergebietsfläche 

„Einzelhandel“ festgesetzt. In diesem Bereich ist die Errichtung eines weiteren Versor-

gungsgebäudes sowie zugehöriger Nebenanlagen und Stellplätze vorgesehen. Eine bisher 

als ‘öffentliches Schutzgrün‘ festgesetzte Fläche soll entfernt werden um den Bau eines 

Discountmarktes zu ermöglichen.  

Maß der baulichen Nutzung 

Innerhalb des Sondergebietes wird eine erweiterte Baukörperausweisung festgesetzt, so 

dass hier planungsrechtlich eine vollständige Versiegelung zulässig ist. 

Erschließung 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt bereits zum jetzigen Zeitpunkt über die im Westen 

verlaufende Flutstraße. Im Zuge der vorgesehenen Baumaßnahme wird diese Erschlie-

ßung weiterhin genutzt. Darüber hinaus gibt es eine Anbindung an die Tidestraße. Für den 

ruhenden Verkehr der Versorger sind, neben den bereits vorhandenen, weitere Stellplätze 

im Geltungsbereich geplant. Die verkehrlichen zu erwartenden Veränderungen des Vor-

habens auf das Untersuchungsgebiet können gem. einer Verkehrsuntersuchung (IST 

2018) leistungsfähig abgewickelt werden. Es wird allerdings empfohlen den Anlieferver-

kehr über die Tidestraße abzuwickeln.  

 

Eine detaillierte Beschreibung von Art und Umfang des Vorhabens ist Teil I, Kapitel 1 der 

Begründung zu entnehmen. 

 

1.1.3 BEDARF AN GRUND UND BODEN 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Festsetzungen des Bebauungspla-

nes Nr. 79 ÖSTLICHE FLUTSTRASSE / ARTHUR-GRUNEWALD-STRASSE, da diese Pla-

nung konkreter ist und detailliertere Aussagen erlaubt. Durch den vorliegenden Bebau-

ungsplan werden etwa 1,2 ha als Sondergebietsfläche „Einzelhandel“ und zugehörige 

Stellplätze vorbereitet. Somit werden 100 % der zugeordneten Fläche versiegelt (s.o.). 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist bereits eine Fläche von 0,68 ha vollversiegelt. Da es sich bei 

dem Plangebiet und seiner Umgebung um eine bereits stark von Überbauung geprägte 

Fläche handelt, ist dieses Gebiet grundsätzlich für die Baumaßnahmen geeignet. Vor dem 

Hintergrund eines schonenden sowie sparsamen Umgangs mit Grund und Bodes ist die 

Festsetzung einer Sondergebietsfläche statt einer Schutzgrünfläche im Plangebiet aller-

dings nicht geeignet. 

Für die Erschließung des Geländes ist kein Neubau von Verkehrsflächen erforderlich.  

 

Unversiegelte Flächen verbleiben kleinräumig zwischen Parkplatzreihen oder hinter dem 

geplanten Gebäude im Norden des Plangebiets. Eine besondere ökologische Leistung 

kann von diesen Streifen nicht übernommen werden. Eine kompensatorische Wirkung be-

sitzen diese Flächen daher nicht. 
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1.2 UMWELTSCHUTZZIELE AUS ÜBERGEORDNETEN FACHGESETZEN UND 

FACHPLANUNGEN UND IHRE BERÜCKSICHTIGUNG 

Umweltschutzziele sind unter anderem in der TA-Luft, TA-Lärm sowie in der DIN 18005 

Schallschutz im Städtebau formuliert. Diese werden im Rahmen der vorliegenden Pla-

nung berücksichtigt und umgesetzt. Bodenschutzziele ergeben sich aus dem Bundesbo-

denschutzgesetz als auch nach dem Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach 

BauGB“. Diese werden als zu berücksichtigender Maßstab für die Bewertung der Um-

weltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Boden angewendet. Die Ziele und Grunds-

ätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) wurden bei der Planung berücksichtigt. Die Eingriffe in Natur und Landschaft 

werden entsprechend der Grundsätze und Ziele des § 13 BNatSchG und des § 1a BauGB 

vermieden, nicht vermeidbare Beeinträchtigungen minimiert und kompensiert. 

 

Nachfolgend wird auf die im Rahmen dieser Planung relevanten übergeordneten Fach-

gesetze und Fachplanungen näher eingegangen. 

 

1.2.1 VOGELSCHUTZRICHTLINIE 

Die Vogelschutz-Richtlinie betrifft die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die 

im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind. Sie hat den Schutz, die Bewirt-

schaftung und die Regulierung dieser Arten zum Ziel und regelt die Nutzung dieser Arten 

(Artikel 1 Vogelschutz-Richtlinie). Für die in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie aufge-

führten Arten sind europäische Vogelschutzgebiete ausgewiesen. Im Stadtgebiet Wil-

helmshavens sind der Voslapper Groden-Nord (Nr. V62, EU-Kennzeichen DE2314-431) 

sowie der Voslapper Groden-Süd (Nr. V61, EU-Kennzeichen DE2414-431) als europäische 

Vogelschutzgebiete ausgewiesen. Diese befinden sich außerhalb des Plangebietes sowie 

in räumlicher Distanz zum Untersuchungsraum (ca. 700 m Luftlinien-Entfernung). Rele-

vante Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die genannten Vogelschutzgebiete 

können sich somit ausschließlich durch Fernwirkungen ergeben, welche geeignet sind die 

jeweiligen Schutz- und Erhaltungsziele der Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Vorlie-

gend werden keine Nutzungen vorbereitet, von welchen entsprechende Fernwirkungen 

ausgehen. Eine Verträglichkeitsuntersuchung nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz hin-

sichtlich einer möglichen Beeinträchtigung dieser Schutz- und Erhaltungsziele ist nicht 

erforderlich. 

 

1.2.2 FLORA-FAUNA HABITATS-RICHTLINIE (FFH-RICHTLINIE) 

Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürli-

chen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind besondere 

Schutzgebiete auszuweisen (auch als FFH-Gebiete bezeichnet). Im Stadtgebiet Wilhelms-

havens sind solche Gebiete für die Teichfledermaus ausgewiesen. Hierbei handelt es sich 

um das FFH-Gebiet „Teichfledermaushabitate im Raum Wilhelmshaven“ (Nr. 180, EU-

Kennzeichen 2312-331) zu denen Teile der Maade, der Barghauser See und das Fort Rüs-

tersiel gehören. In Rüstersiel befindet sich in einem Privathaus ein Wochenstubenquartier 

der Teichfledermaus. Zum Schutze dieser Population wurden die vorgenannten FFH-

Gebiete ausgewiesen, um die Nahrungsgewässer im Umfeld dieser Population zu schüt-

zen. Das Quartier selbst konnte nicht als FFH-Gebiet ausgewiesen werden, da es sich 

hierbei um ein Privatgebäude handelt. Dieses Quartier befindet sich ca. 1,3 km Luftlinie 
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vom Plangebiet entfernt. Die Maade, als Teil des genannten FFH-Gebietes, befindet sich 

in etwa 2 km Entfernung zum Plangebiet. Im Rahmen der Bestandserfassung der Flora 

und Fauna wurden auch Fledermäuse erfasst. Eine essentielle Beziehung zwischen dem 

Plangebiet und dem Wochenstubenquartier bzw. der Maade als Jagdgebiet der Teichfle-

dermaus ist anhand der Ergebnisse nicht anzunehmen. Die Schutz- und Erhaltungsziele 

dieser Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. Eine Verträglichkeitsprüfung nach § 

34 BNatSchG hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung dieser Schutz- und Erhal-

tungsziele ist nicht erforderlich. 

 

1.2.3 ARTENSCHUTZ 

§ 44 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und 

Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- 

und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten. Diese sind in Anhang A oder B der Europäi-

schen Artenschutzverordnung – (EG) Nr. 338/97 - aufgeführt, Tier- und Pflanzenarten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen Vogelarten, besonders oder streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV). § 44 (1) Bundesnatur-

schutzgesetz führt die sogenannten Zugriffsverbote auf. Zwar ist die planende Gemeinde 

nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit dem Bebauungsplan in der Regel nicht 

selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt beziehungsweise genehmigt werden. Al-

lerdings ist es geboten, den Artenschutz bereits in der Bauleitplanung angemessen zu be-

rücksichtigen, da ein Bebauungsplan, der wegen dauerhaft entgegenstehender rechtli-

cher Hinderungsgründe (hier entgegenstehende Verbote des besonderen und strengen 

Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht werden kann, vollzugsunfähig ist. 

Die Belange des Artenschutzes werden im Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes 

„Tiere und Pflanzen“ sowie einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) geprüft. 

 

1.3 ÖRTLICHE ZIELE DES NATURSCHUTZES UND DER LANDSCHAFTSPFLEGE 

(LANDSCHAFTSRAHMENPLAN / LANDSCHAFTSPLAN) UND ANDERE FACH-

PLANUNGEN) 

In der kreisfreien Stadt Wilhelmshaven gibt der Landschaftsrahmenplan (LRP) mit Stand 

2018, der die aktuelle Sachlage der örtlichen Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege sowie andere Fachplanungen wie Boden, Wasser und Klima/ Luft darstellt.  

 

Die Grünfläche sowie der straßenbegleitende Gehölzsaum an der Arthur-Grunewald-

Straße sind Teil des innerörtlichen Freiflächenverbunds von Wilhelmshaven. „Auf allen 

Ebenen der Stadtplanung wie auch in der Stadtentwicklungsplanung ist der Erhalt und die 

Weiterentwicklung des innerörtlichen Freiflächenverbunds als zentraler Belang in die 

Planungen einzustellen“ (LRP 2018). Dies ist u.a. für besonders geschützte Arten wie z.B. 

Vögel und Fledermäuse von Bedeutung. Eine bauliche Entwicklung steht somit im Wider-

spruch zu den Zielsetzungen des LRP. 
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die mit der vorliegenden Planung verbundenen Umweltauswirkungen werden nachfol-

gend beschrieben und bewertet. Dies erfolgt anhand einer Bestandsaufnahme unter Be-

rücksichtigung der nachfolgend behandelten Schutzgüter. Hierbei wird der gegenwärtige 

Umweltzustand dargestellt, einschließlich der mit der vorliegenden Planung zu erwarten-

den umweltrelevanten Auswirkungen. Die Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter 

untereinander werden berücksichtigt. Zudem erfolgt eine Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Pla-

nung (sogenannte „Nullvariante“). 

 

2.1 BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG 

Nachfolgend wird der Bestand schutzgutsbezogen beschrieben und bewertet. 

 

2.1.1 FESTLEGUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMS 

Der Untersuchungsraum umfasst im Wesentlichen das Plangebiet einschließlich der un-

mittelbar angrenzenden Flächen. Dabei richtet sich die Größe des Untersuchungsraumes 

nach den jeweiligen Spezifika des betroffenen Schutzgutes. So ist z.B. beim Schutzgut 

Landschaft ein weiträumiger Untersuchungsraum anzunehmen, um z.B. Blickbeziehun-

gen herausarbeiten zu können. Der Untersuchungsraum ist somit variabel. Er beinhaltet 

jedoch immer das Plangebiet selbst und die unmittelbar angrenzenden randlichen Struk-

turen.  

 

2.1.2 SCHUTZGUT MENSCH 

Betrachtungsgegenstand beim Schutzgut Mensch sind sämtliche Faktoren der Umwelt, 

die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken können. Hierunter fallen vor 

allem schädliche Umwelteinwirkungen durch Immissionen (z. B. Lärm-, Licht-, Luft- und 

Geruchsbelastung) sowie Beeinträchtigungen der Erholungsmöglichkeiten und des Na-

turgenusses.  

 

Erholung 

Das Plangebiet weist als Naherholungsraum nur eine geringe Bedeutung auf, auch wenn 

eine Radverkehrsverbindung entlang der Arthur-Grunwald-Straße verläuft (vgl. Abb. 2), 

die auf eine der radtouristischen Hauptrouten über den Schlafdeich an den Grodenflächen 

führt. Eine negative Beeinträchtigung des Radverkehrsnetzes ist durch Realisierung der 

vorliegenden Planung nicht zu besorgen. 
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Abbildung 2: Ergänzter Ausschnitt aus dem Radverkehrskonzept der Stadt Wilhelms-

haven. Quelle: PLANWERK STADT & VIA (2009) 

Das betrachtete Plangebiet wird wesentlich durch die viel befahrene Flutstraße sowie die 

großflächige Überbauung durch Gebäude, Straßen sowie Stellplätze geprägt. Parkähnli-

che Aufenthaltsbereiche oder anderweitige innerstädtische Aufenthaltsbereiche (z.B. 

Plätze mit Sitzmöglichkeiten o.ä.) sind nicht vorhanden.  

 

Lediglich die öffentliche Schutzgrünfläche hat einen positiven Einfluss auf den Naturge-

nuss in diesem sonst stark gewerblich genutzten Gebiet. Da die Planung eine vollständige 

Versiegelung der Fläche vorsieht hat dies einen negativen Einfluss auf den Naturgenuss 

der Umgebung. 

 

Lärmimmissionen 

Belastungen durch Lärm sind in Bezug auf das Schutzgut Mensch besonders relevant. 

Starke und insbesondere dauerhafte Lärmbelastungen können die Lebensqualität erheb-

lich beeinträchtigen. Zur Beurteilung der Erheblichkeit von Lärmbelastungen sind die TA 

Lärm sowie die DIN 18005 zum Schallschutz im Städtebau heranzuziehen. Hier werden so 

Plangebiet 



79. Ä. FNP / Bebauungsplan Nr. 97      Teil II UMWELTBERICHT 

„ÖSTLICHE FLUTSTRASSE / ARTHUR-GRUNEWALD-STRASSE“    32/33 

 

STADT WILHELMSHAVEN   

DER OBERBÜRGERMEISTER  Stand: 09.08.2019 

genannte Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte genannt, welche in verschiedenen 

Gebieten eingehalten werden sollen. 

 

Lärmbelastungen können vorliegend durch Gewerbe- sowie Verkehrslärm verursacht 

werden, der von der geplanten Nutzung ausgeht. Es wurde anhand von Schallimmissions-

prognosen geprüft, ob die Immissionsschutzwerde der TA Lärm an den nächstgelegenen 

Wohnbebauungen eingehalten werden. Zur Ermittlung der Verkehrs- und Gewerbelärm-

situation wurde ein schalltechnischer Bericht durch die T&H Ingenieure (T&H INGENIERUE 

2019) erarbeitet. Im Folgenden wird die ermittelten Lärmbelastungen beschrieben und 

unter Berücksichtigung der TA Lärm bewertet. Das methodische Vorgehen kann dem 

Gutachten entnommen werden.  

 

In Abbildung 3 sind die festgesetzten Immissionsorte sowie die Lärmquellen zu erkennen. 

Als typische Lärmquellen wurden beispielsweise Kofferraumschließen, PKW parken, Ab-

fallpresse, Kühlaggregat mit Dieselbetrieb, Wärmeverbundsanlagen, Be- und Entladung 

der Märkte, Zuschlagen von Heckklappen oder das beschleunigte Abfahren von PKW be-

trachtet.  

 

Als Vorbelastung wurden die umliegenden gewerblichen Nutzungen des Gewerbegebietes 

an der Flutstraße wie ein Hagebaumarkt, ein Marktkauf oder eine Tankstelle herangezo-

gen.  

 

 
Abbildung 3: Lageplan mit Immissionsortsorten und Schallquellen (Zielgröße: 

Maximalpegel) (Anlage 1.1 aus T&H INGENIERUE 2019) 

Die Berechnungen der schalltechnischen Untersuchung ergaben, dass die Immissions-

richtwerte der TA Lärm tagsüber an allen Immissionsstandorten um mehr als 10 dB (De-

zibel) unterschritten werden. Somit liegen die Immissionsorte tagsüber außerhalb des 
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Einwirkungsbereichs der geplanten Anlage (Tab. 1). Für Immissionsort 4 gilt dies auch für 

die gesamte Nachtzeit. Die Immissionsorte 1 und 3 wurden nachts mindestens um 6 dB 

unterschritten und an den übrigen Orten werden die Immissionswerte der TA Lärm des 

Nachts noch eingehalten. Mit einzelnen und kurzzeitigen Geräuschspitzen, die das Spit-

zenkegelkriterium nach TA Lärm überschreiten ist zu keiner Tageszeit zu rechnen (Tab. 

2). 

 

Tabelle 1: mathematisch gerundete Beurteilungspegel für das geplante Vorhaben (T&H 

INGENIERUE 2019, S. 17 f) 

Immissionsort 
Beurteilungspegel dB (A) Immissionsrichtwert in dB(A) 

tags nachts tags nachts 

IO 1 40 32 55 40 

IO 2 41 33 55 40 

IO 3 48 43 65 50 

IO 4 36 30 65 50 

IO 5 37 36 55 40 

IO 6 37 38 55 40 

IO 7 37 38 55 40 

IO 8 37 38 55 40 

 

Tabelle 2: mathematisch gerundete Maximalpegel für das geplante Vorhaben (T&H 

INGENIERUE 2019, S. 18 f) 

Immissionsort 

Maximalpegel dB (A) Zulässiger Maximalpegel in 

dB(A) 

tags nachts tags nachts 

IO 1 51 51 85 60 

IO 2 50 50 85 60 

IO 3 66 65 95 70 

IO 4 48 48 95 70 

IO 5 49 49 85 60 

IO 6 51 51 85 60 

IO 7 50 50 85 60 

IO 8 50 50 85 60 

 

Insgesamt ist abzusehen, dass das Vorhaben bei einer Ausweisung als Sondergebiet „Ein-

zelhandel“ keine einschränkenden Auswirkungen auf die umliegenden (Wohn-) Nutzun-

gen in diesem Bereich hat.  

 

Lichtimmissionen 

Zur Vermeidung negativer Auswirkungen durch Lichtimmissionen auf die schützenswer-

ten Nutzungen sind die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von 

Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI 2012) 

zu berücksichtigen. Bei Bedarf sind im Rahmen der nachgelagerten Genehmigungsebene 

Beeinträchtigungen durch entsprechende Auflagen zu vermeiden. Konkrete Lichtauswir-

kungen sind im jeweiligen Genehmigungsverfahren abschließend zu bewerten. 
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Luftschadstoffe 

Aufgrund der vorliegenden Planung werden keine Schadstoff- und / oder Geruchsimmis-

sionen erwartet, welche die Irrelevanz- bzw. Immissionsrichtwerte der TA Luft bzw. der 

GIRL (Geruchsimmissionsrichtlinie) überschreiten. Dies gilt es in den nachgelagerten Ge-

nehmigungsverfahren zu überprüfen. 

 

2.1.3 SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN 

Das Plangebiet liegt im Naturraum „Ostfriesische Seemarschen und Inseln“ (611) der na-

turräumlichen Region 1 „Watten und Marschen“ (MU 2019). Der Standort zählt zur Land-

schaftseinheit Nr. 2 „Siedlungsbereich“ (LRP 2018). Laut LRP 2018 kommen lediglich Bio-

tope mit geringer Bedeutung vor. Das Landschaftsbild wird als von sehr geringer Bedeu-

tung eingestuft. Lediglich die Bäume in der Grünfläche tragen positiv zum Landschafts-

bild bei. Viele der Bäume sind nach der Baumschutzsatzung der Stadt Wilhelmshaven in 

der Fassung vom 07.10.2016 geschützt. Es befinden sich keine Schutzgebiete im Plange-

biet.  

 

Zur Erfassung des Ist-Zustandes wurden im Jahr 2018 Bestandserhebungen von Bioto-

pen, Brutvögeln sowie Fledermäusen im Geltungsbereich der Bauleitplanungen durchge-

führt. Außerdem wurde auf sonstige Arten wie beispielsweise Amphibien oder Libellen 

geachtet. Die Ergebnisse dieser Kartierungen sind in dem Gutachten inkl. Kartendarstel-

lung, BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN (2019): „Brutvogel-, Fledermaus- und Biotoptypen-

kartierung im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 97 `Östliche Flutstraße / Arthur-

Grunewald-Straße´ in Wilhelmshaven“, dargestellt. Im Folgenden werden die wesentli-

chen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und bewertet.  

 

Brutvögel 

Insgesamt wurden 22 Vogelarten im Untersuchungsgebiet und dem nahen Umfeld festge-

stellt. Für insgesamt 14 Arten konnte ein Brutnachweis oder ein Brutverdacht erbracht 

werden. Für drei Arten liegt eine Brutzeitfeststellung vor, d.h. dass diese Arten ebenfalls 

als potenzielle Brutvögel in Betracht kommen. Fünf weitere Arten wurden als überflie-

gende Arten oder Nahrungsgäste identifiziert. Zu den häufigsten Brutvogelarten im Un-

tersuchungsgebiet gehören die größtenteils im Siedlungsbereich weit verbreiteten und 

für das Untersuchungsgebiete zu erwartenden Arten Amsel, Heckenbraunelle, Mönchs-

grasmücke, Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpzalp (BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2018).  

 

Es wurden keine Arten der im Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Vogel-

arten nachgewiesen. Von den festgestellten Brutvogelarten ist keine Art als gefährdet 

eingestuft. Zwei Arten werden auf der Vorwarnliste geführt (vgl. Tab. 3). Alle europäischen 

Vogelarten sind gemäß BNatSchG besonders geschützt. 
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Tabelle 3: Brutvogelarten der Roten Liste im Untersuchungsgebiet. Quelle: Eigene Dar-

stellung nach den Ergebnissen des BÜROS FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2018, S 7 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 

RL 

D 

RL 

Nds. 

RL 

W/M 

BArt-

SchV 

Sta-

tus 

Arten der Vorwarnliste 

Gartengrasmücke Sylvia borin * V V § BV 

Haussperling Passer domesticus V V V § BV 
Status: B Brutnachweis, BV Brutverdacht, BZF Brutzeitfeststellung; RL NDS 2015 - Rote Liste der in Nie-

dersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel, 8. Fassung, Stand 2015: * ungefährdet, V Vorwarnliste, 3 

gefährdet; RL W/M: entspr. für die Region Watten und Marschen; RL D 2016 - Rote Liste der Brutvögel 

Deutschlands, 5. Fassung, 2015: * ungefährdet, 3 gefährdet; BNatSchG: § Besonders geschützte Art gemäß 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr.14 BNatSchG; EU-VRL: Anh. I 

Vogelart gemäß Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie. 

 

Die Gartengrasmücke und der Haussperling wurden mit einem Brutverdacht in den Ge-

hölzbeständen im nördlichen Teil des Plangebietes (Flurstücks 63/3) sowie im Gehölzbe-

stand zwischen der Grünfläche und dem Hundeübungsplatz aufgenommen. Insgesamt 

stellt die Grünfläche einen geeigneten Lebensraum für die beiden Arten dar. Die Gehölze 

können bei einer vollständigen Versiegelung nicht erhalten bleiben. Die Vögel können sich 

allerdings in den direkt angrenzenden Grün-

streifen an der Arthur-Grunewald-Straße so-

wie den gegenüberliegenden Grünstreifen an 

dieser Straße zurückziehen, so dass keine 

erheblichen Beeinträchtigungen der hier brü-

tenden Arten zu erwarten sind. 

 

 

Abbildung 4: Gartengrasmücke. Quelle: 

www.nabu.de / Foto: Mathias Schäf 

 

Die Gartengrasmücke (Abb. 4) ist ein Vogel, der bevorzugt Feldgehölze mit dichtem Gras-, 

Stauden- und Strauchbewuchs aufsucht. Im Untersuchungsgebiet wurde die Gartengras-

mücke v.a. im Nordwesten Nahe der Kreuzung Flutstraße / Arthur-Grunewald-Straße 

zwischen den Gehölzen und Stauden festgestellt. 

 

Der Hausperling (Abb. 5) wurde im Bereich des 

Hundeübungsplatzes nachgewiesen. Diese Vo-

gelart benötigt das ganze Jahr Sämereien und 

geeignete Nistplätze. Hierbei sind Vorstadtbe-

zirken sowie Parkanlagen von besonderer Be-

deutung für den Haussperling.  
 

Abbildung 5: Haussperling. Quelle: 

www.nabu.de / Foto: Frank Derer 
 

Abgesehen von einem Mäusebussard wurden keine Greifvögel nachgewiesen. Es ergaben 

sich keine Hinweise auf einen Brutplatz dieser Art im Untersuchungsgebiet. Die beiden 

festgestellten Spechtarten (Buntspecht und Grünspecht) traten ebenfalls nur als Nah-

rungsgäste und nicht als Brutvögel auf. Eulen konnten im Untersuchungsgebiet nicht 

festgestellt werden. 
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Insgesamt weist das Plangebiet keine hervorzuhebende Bedeutung als Brutgebiet beson-

ders seltener und gefährdeter Arten auf. Es stellt allerdings neben geeigneten Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten auch Flächen mit einer Vielzahl an Nahrungstieren, insbesondere 

Insekten, bereit, die als wichtige Nahrungshabitate für Vögel dienen. Demnach besorgt 

die vorliegende Planung eine erhebliche Beeinträchtigung der Brutvögel im Untersu-

chungsgebiet. 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf Gartengrasmücke und Heckenbraunelle führen zu 

keinem Verlust der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang. Vorgezogene 

artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind somit nicht erforderlich, die Belange 

der betroffenen Brutvogelarten sind bei der Gestaltung der Kompensationsflächen für die 

geplanten Eingriffe mit zu berücksichtigen. Auch eine größere Bedeutung des Gebietes 

für Nahrungsgäste und Rastvögel ist nicht anzunehmen. Für einen Ausgleich der Nah-

rungsgrundlage der vorhandenen Brutvögel im Gebiet ist allerdings Sorge zu tragen. Er-

forderliche Vermeidungsmaßnahmen in Bezug auf Brutvögel innerhalb des Plangebietes 

wie beispielsweise die erneute Kontrolle auf Habitatbäume vor Rodungsarbeiten sind dem 

Kapitel 2.3.1 zu entnehmen.  

 

Fledermäuse 

Fledermäuse gehören zu den am stärksten bedrohten Tierartengruppen und sind gemäß 

BArtSchV streng geschützt. Viele der in Niedersachsen heimischen Arten zählen zudem 

zu den in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten.  

 

Im Rahmen der durchgeführten Kartierungen von Fledermäusen im Jahr 2018 (BÜRO FÜR 

BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2019) wurden im Bereich des Bebauungsplangebietes Nr. 97 ins-

gesamt fünf Fledermausarten nachgewiesen (vgl. Tabelle 4). Zwei weitere Arten konnten 

nur auf Gattungsebene bestimmt werden (Myotis spec. / Nyctalus spec.) und treten hier 

nicht näher auf, da sie vermutlich den anderen fünf Arten zugerechnet werden können.  

 

Tabelle 4: Fledermausarten im Untersuchungsgebiet. Quelle: Eigene Darstellung nach 

den Ergebnissen von BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2019, S. 10) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL D RL NDS 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 2 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * 2 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * 3 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D k.A. 
RL D – Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere Deutschlands, Stand Oktober 2008: * ungefährdet, 

D Daten unzureichend, G Gefährdung unbekannten Ausmaßes, V Vorwarnliste; RL NDS – Rote Liste der in 

Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten: * ungefährdet, 1 vom Aussterben bedroht, 2 stark 

gefährdet, 3 gefährdet, k.A. keine Angabe 

 

Die am häufigsten vorkommenden Fledermausarten im Untersuchungsgebiet sind Breit-

flügelfledermaus (Abb. 6) und Zwergfledermaus (Abb. 7). Sie wurden regelmäßig im Un-

tersuchungsgebiet angetroffen. Vor allem die Zwergfledermaus scheint das Gebiet als 

Jagdrevier zu nutzen. Zwar wurde von dieser Art kein Quartier nachgewiesen, die häufi-

gen Sozialrufe werden allerdings als Hinweis für ein nahegelegenes Quartier an der 

Arthur-Grunewald-Straße gesehen. Die Breitflügelfledermaus scheint eher auf der Hun-

dewiese und westlich der Flutstraße zu Jagen. Im Untersuchungsgebiet konnten dennoch 
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viele Kontakte festgestellt werden. Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und Mü-

ckenfledermaus kamen während der Untersuchungen nur vereinzelt und unregelmäßig 

vor. „Fledermausquartiere konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden. Als Jagd-

gebiet wird die Fläche überwiegend von einzelnen Tieren in Form von kurzzeitigen Zwi-

schenstopps genutzt. Als Flugroute wird der straßenbegleitende Gehölzsaum an der 

Arthur-Grunewald-Straße regelmäßig von 

Breitflügelfledermäusen und Zwergfledermäu-

sen sowie vereinzelt von Rauhautfledermäusen 

genutzt. Aufgrund der lebensraumverbinden-

den Funktion zwischen den westlich gelegenen 

Siedlungsgebieten und den Grodenflächen im 

Osten wird der Gehölzstreifen als Struktu-

relement mit besonderer Bedeutung für Fle-

dermäuse eingestuft (saP 2019)“.  

 

Abbildung 6: Breitflügelfledermaus.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Planung wird die 

Grünfläche als Jagdhabitat vollkommen zer-

stört. Natürlich ist dieser Bereich damit auch 

als potenzieller Quartierplatz nicht mehr von 

den Tieren nutzbar. Da angrenzende Gehölze 

an der Arthur-Grunewald-Straße (auf städti-

schem Grund) erhalten bleiben sind allerdings 

noch Ausweichmöglichkeiten für die Fleder-

mäuse gegeben.  

 

Abbildung 7: Zwergfledermaus. Quelle: MUNLV 

2007, S. 72 

 

Erforderliche Vermeidungsmaßnahmen in Bezug auf Fledermäuse innerhalb des Plange-

bietes wie beispielsweise die erneute Kontrolle auf Quartiere vor Rodungsarbeiten sind 

dem Kapitel 2.3.1 zu entnehmen. Die Belange der betroffenen Fledermausarten sind bei 

der Gestaltung der Kompensationsflächen für die geplanten Eingriffe mit zu berücksichti-

gen. 

 

Sonstige Fauna (Säugetiere, Amphibien, Insekten, etc.) 

Ein vorkommen seltener oder gefährdeter Säugetierarten, ausgenommen Fledermäuse, 

ist innerhalb des Plangebietes aufgrund der naturräumlichen Ausstattung nicht zu erwar-

ten. Gleiches gilt für eine seltene bzw. gefährdete Insektenfauna. Es sind keine weiteren 

Artengruppen von der vorliegenden Planung betroffen, welche in die Betrachtung einzu-

beziehen sind. 
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Pflanzen / Biotoptypen 

Bei dem Geltungsbereich handelt es sich um 

ein Gewerbegebiet (OGG) sowie eine Grünflä-

che, die im Zuge von Kartierungen durch das 

Büro für biologische Gutachten untersucht 

wurde. Im Untersuchungsgebiet wurden zum 

Zeitpunkt der Kartierung im Jahr 2018 acht 

verschiedene Biotoptypen sowie 32 Einzelbäu-

me erfasst. Der überwiegende Bereich des Un-

tersuchungsgebietes ist durch Brombeerge-

strüpp bzw. Rubus- und Lianengestrüpp (BRR), 

Halbruderale Gras- und Staudenflure feuchter 

Standorte (UHF) sowie dem Hundeübungsplatz 

(PSZ) geprägt (z.B. Abb. 8). Die öffentliche 

Grünfläche wird hauptsächlich von sonstigen 

Standortgerechten Gehölzbeständen (HPS) 

umgeben. Nur kleinräumig finden sich in der 

Einrahmung Zierhecken (BZE), Zierhecken aus nicht heimischen Gehölzarten (BZH) und 

Halbruderale Gas- und Staudenflure mittlerer Standorte (UHM). Südlich des Hunde-

übungsplatzes befindet sich eine kleine Baumreihe (HEA).  

 

Die Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte sowie die Baumreihe des 

Siedlungsbereichs sind gem. der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen in Niedersach-

sen (DRACHENFELS 2012) gefährdet (vgl. auch BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2019, 

S. 18). Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG ist die Zerstö-

rung oder sonstige erhebliche Beeinträchtigung der Biotope verboten. Von den Verboten 

kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen aus-

reichend ausgeglichen werden können. Zu diesem Zweck ist bei der Unteren Natur-

schutzbehörde der Stadt Wilhelmshaven ein Antrag auf Ausnahme von § 30 Abs. 2 

BNatSchG zu stellen. 

 

„Im Untersuchungsgebiet wurden keine geschützten Biotope gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 1 

BNatSchG festgestellt (BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2019, S. 20).“ 

 

„Im Untersuchungsgebiet wurde keine besonders bzw. streng geschützte Pflanzenarten 

gem. BNatSchG oder nach der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersach-

sen und Bremen in ihrem Bestand gefährdete Pflanzenarten (GARVE 2004) festgestellt 

(BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2019, S. 20).“ 

 

In den Gehölzbeständen im Untersuchungsgebiet befinden sich insgesamt 32 nach der 

Baumschutzsatzung der Stadt Wilhelmshaven in der Fassung vom 07.10.2016 geschützte 

Bäume. Zu diesem Zweck ist bei der Unteren Naturschutzbehörde ein Antrag auf Aus-

nahmegenehmigung / Befreiung von der Baumschutzsatzung der Stadt Wilhelmshaven zu 

stellen. Im Untersuchungsgebiet wurden zum Zeitpunkt der Kartierungen keine Habitat-

bäume festgestellt.  

 

Die Verteilung und Ausdehnung der oben beschriebenen Biotoptypen kann folgender Ab-

bildung entnommen werden: 

Abbildung 8: Bäume im Hintergrund, 

Rubusgestrüpp und halbruderale Gras- 

und Staudenflur im Vordergrund (eigene 

Aufnahme 21.09.2018) 
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Abbildung 9: Biotoptypen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Eigene Darstellung 

nach BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2019, S. 19 
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Insgesamt wird eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Pflanzen / Biotoptypen 

vorbereitet welche zu kompensieren ist. Der Kompensationsbedarf ist Kapitel 2.3.2 zu 

entnehmen.  

 

Nicht berücksichtigt wurden dabei die betroffenen Bäume, welche den Schutzbestim-

mungen der städtischen Baumschutzsatzung unterliegen. Diese Bäume dürfen erst nach 

Erteilung einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung entfernt werden, welche bei der 

Stadt Wilhelmshaven – Amt für Umweltschutz und Bauordnung – zu beantragen ist. Der 

erforderliche Ersatz für diese Bäume wird im Rahmen der Ausnahmegenehmigung ermit-

telt, wenn die Anzahl der tatsächlich betroffenen Bäume bekannt ist. Bei Entfernung von 

Bäumen ist zudem der allgemeine und besondere Artenschutz verbindlich zu beachten, 

dies gilt insbesondere wenn Horst- oder Höhlenbäume betroffen sind. 

 

2.1.4 SCHUTZGUT BIOLOGISCHE VIELFALT 

Die Vielfalt des Lebens auf unserer Erde, die biologische Vielfalt (oder kurz: Biodiversität), 

ist die Variabilität lebender Organismen und der ökologischen Komplexe zu denen sie ge-

hören. Sie umfasst die folgenden drei Ebenen: 

 die Vielfalt an Ökosystemen bzw. Lebensgemeinschaften, Lebensräumen und 

Landschaften  

 die Artenvielfalt  

 die genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten 

Entsprechend der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die biologische 

Vielfalt dauerhaft zu sichern (§ 1 Bundesnaturschutzgesetz). 

Das Plangebiet ist Teil eines Gewerbegebietes. Im Siedlungsbereich weisen diese über-

wiegend einen geringen Anteil natürlich wirkender Elemente auf. Durch Sukzession ent-

wickelte Vegetationsbestände auf ungenutzten Grundstücken oder Reste kulturhistori-

scher Landschaftselemente (z.B. Wurten) können vereinzelt erhalten sein. Meist sind die-

se infolge der Versiegelung oder Bebauung kaum wahrnehmbar (vgl. LRP, S. 82). Für den 

Erhalt der Artenvielfalt sind sie allerdings in diesen Bereichen besonders wichtig, da sie 

Rückzugsorte für Tiere und Pflanzen darstellen. Im Untersuchungsgebiet finden sich na-

turnahe Strukturen auf der Grünfläche, welche überplant wird. Gemeinsam mit der ost-

west verlaufenden Gehölzreihe an der Arthur-Grunewald-Straße handelt es sich um einen 

wertvollen Bereich für Flora und Fauna im Siedlungsbereich. Er stellt einen Lebensraum 

für verschiedene Tier- und Pflanzenarten dar, welche teilweise gefährdet und / oder 

streng geschützt sind. Zudem befinden sich geschützte Bäume innerhalb des Plangebie-

tes. Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf diese Arten und Biotope wurden be-

reits unter 2.1.3 beschrieben und bewertet. Unter 2.3.1 und 2.3.2 werden aufgrund der 

vorliegenden Planung erforderliche Vermeidungs-. Verminderungs- sowie Ausgleichs-

maßnahmen benannt. 

 

Durch die Planung werden ca. 0,53 ha unbebauter Fläche überplant. Die Fläche war bis-

her eine Grünfläche, die im Zuge der Sukzession mit Brombeeren, jungen Weiden und 

Gräsern und Stauden feuchter Standorte bewachsen war.  

 

Die Schutzgrünfläche besitzt nur wenig besonderes Entwicklungspotenzial für Natur und 

Landschaft sowie für Freizeit und Erholung, stellt allerdings bereits einen wichtigen 

Rückzugsstandort für Tiere und Pflanzen im Siedlungsbereich dar. Gemäß § 1a Abs. 2 

BauGB ist mit Boden sparsam und schonend umzugehen. Für die Landwirtschaft, als 
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Wald oder für Wohnzwecke genutzt Flächen sollen nur im notwendigen Maß umgenutzt 

werden. Dies ist im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB im vorliegenden 

Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen. 

 

Insgesamt wird das Schutzgut Biologische Vielfalt bei der vorliegenden Planung im Be-

reich der Schutzgrünfläche erheblich beeinträchtigt.  

 

2.1.5 SCHUTZGUT FLÄCHE 

Die Fläche nimmt eine vielfältige Funktion im Ökosystem ein, da sie alle weiteren Schutz-

güter beinhaltet. Dementsprechend hohe Bedeutung hat die Fläche für den Menschen 

und seine Umwelt. Gemäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, 

wobei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-

zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbar-

machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 

nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. Dies ist 

im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB im vorliegenden Bauleitplanverfahren 

zu berücksichtigen. 

 

Das Plangebiet ist durch den Bebauungsplan Nr. 94 C und die fortschreitende Siedlungs-

entwicklung mittlerweile stark überprägt. Durch die vorliegende Planung soll allerdings 

die zusätzliche Versiegelung von 0,53 ha und damit die Vollversiegelung der Fläche vorbe-

reitet werden. Insgesamt wird eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche 

vorbereitet welche zu kompensieren ist. 

 

2.1.6 SCHUTZGUT BODEN 

Dem Niedersächsischen Bodeninformationssystem (NIBIS LBEG 2018) ist zu entnehmen, 

dass es sich bei dem Boden im Geltungsbereich der Bauleitplanung um Kalkmarsch han-

delt. Es handelt sich um eine Seemarsch aus marinen, kalkhaltigen Schluffen und Tonen. 

Altlasten und Verdachtsflächen sind nicht bekannt. Daten zur Bodenbelastung sind nicht 

vorhanden.  

 

Durch die vorliegende Planung wird insgesamt die Vollversiegelung von einer etwa 

0,53 ha unversiegelte Fläche vorbereitet. Insgesamt ist damit der gesamte Geltungsbe-

reich vollversiegelt, so dass die bisherigen Bodenfunktionen durch die vorliegende Pla-

nung erheblich beeinträchtigt werden. Eine Versieglung des Bodens stellt einen kompen-

sationspflichtigen Eingriff in das Schutzgut Boden dar. Gemäß dem Leitfaden „Boden-

schutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ sind die drei Bodenfunktionen „Lebensraum 

für Pflanzen“, „Funktion des Bodens im Wasserhaushalt“ und „Archivfunktion“ zu be-

trachten: 

 

Bodenfunktion Lebensraum für Pflanzen 

Auf dem unversiegelten Boden des Plangebietes hat sich eine Pflanzenwelt entwickelt, 

welche insbesondere ungenutzt ist und sich daher durch Sukzession langsam entwickelt 

(vgl. Kapitel 2.1.3 Pflanzen / Biotoptypen). Nach einer gewissen Zeit würde sich ein wald-

ähnlicher Gehölzbestand auf dieser Fläche entwickeln.  
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Eine weitergehende Betrachtung und Bewertung der Auswirkungen der vorliegenden 

Planung auf Pflanzen und Biotoptypen ist dem Kapitel 2.1.3 Abschnitt „Pflanzen und Bio-

toptypen“ zu entnehmen.  

 

Bodenfunktion für den Wasserhaushalt 

Im Plangebiet handelt es sich um einen Bereich mit potenziell hohem direktabflussbe-

dingtem Wasser- und Stoffaustrag. Die Grundwasserneubildung liegt bei 200 bis 

250 mm/a (LBEG 2018). Das Grundwasser ist durch die Nähe zum Meer allerdings versal-

zen. Die Vollversiegelung der Fläche führt zu einem Verlust der Sickerfähigkeit und damit 

der Grundwasserneubildungsrate. Durch die Versalzung des Grundwassers kann der Ver-

lust der Grundwasserneubildung an diesem Standort allerdings nicht als relevant ange-

sehen werden. Weiterhin wird die Durchlässigkeit der Deckschichten durch die Versiege-

lung auf Null reduziert. Insgesamt werden durch die vorliegende Planung erheblichen 

Beeinträchtigungen der Bodenfunktion für den Wasserhaushalt vorbereitet. 

 

Archivfunktion des Bodens 

Es sind keine natur- oder kulturgeschichtlich bedeutsamen Bodenstandorte bekannt. 

Darüber hinaus sind im Bereich des Plangebiets keine Bodendenkmäler festgesetzt. Ins-

gesamt ist also von keinen erheblichen Beeinträchtigungen der Archivfunktion des Bo-

dens auszugehen. 

 

Zusammenfassung 

Durch die geplanten Versiegelungen im Bereich der Sondergebiete gehen teilweise Funk-

tionen der Böden im Geltungsbereich verloren. So stehen die bisher unversiegelten Be-

reiche nicht länger als Lebensraum für Pflanzen und als Versickerungsbereich zur Verfü-

gung. Unversiegelte Flächen sind in der Planung nicht vorgesehen.  

 

Im Zuge der Bauarbeiten sind Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Einwirkungen auf 

den Boden in unversiegelten Bereichen festzusetzen (2.3.1). Dem Schutz des Mutterbo-

dens kommt dabei eine besondere Bedeutung zu (§ 202 BauGB). 
 

2.1.7 SCHUTZGUT WASSER 

Wasserschutzgebiete sowie Anlagen für die Trinkwassergewinnung sind weder im Plan-

gebiet bzw. Untersuchungsraum noch in der näheren Umgebung vorhanden. Besonders 

wertvolle Bereiche für das Schutzgut Wasser sind somit von der vorliegenden Planung 

nicht betroffen. Nachfolgend werden die Auswirkungen der Planung auf vorhandene 

Oberflächengewässer sowie auf das Grundwasser beschrieben und bewertet. 

 

Oberflächengewässer 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Oberflächengewässer.  

 

Grundwasser 

Das Grundwasser gehört laut MU 2019 zum Grundwasserkörper Jade Lockergestein 

links. Sowohl mengenmäßiger, als auch chemischer Zustand des Wassers ist gut. Schad-

stoffüberschreitungen sind nicht bekannt. Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit na-

türlicherweise oberflächennah anstehendem Grundwasserspiegel. Infolge bestehender 
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Entwässerung, Bebauung und Versiegelung ist von einer starken Beeinflussung des 

Grundwasserstandes im Plangebiet auszugehen.  

 

Durch die vorliegende Planung werden großräumige Versiegelungen vorbereitet. Insge-

samt werden etwa 0,53 ha bisher unversiegelter Fläche vollständig versiegelt. Diese ver-

siegelten Bereiche stehen somit für die Wasserversickerung und Grundwasserneubildung 

nicht mehr zur Verfügung. Diese Reduzierung der Grundwasserneubildung kann durch 

die Versalzung des Grundwassers allerdings nicht als relevant angesehen werden. 

 

Insgesamt wird durch die vorliegende Planung somit eine Beeinträchtigung der Grund-

wasserneubildung verursacht. Da das Plangebiet keine besondere Bedeutung in Bezug 

auf die Grundwassersituation aufweist und weder Wasserschutzgebiete noch Anlagen zur 

Trinkwassergewinnung in der näheren Umgebung vorhanden sind, muss vorliegend nicht 

von einer erheblichen Auswirkung auf die Grundwasserneubildung insgesamt ausgegan-

gen werden. 

 

2.1.8 SCHUTZGUT LUFT UND KLIMA 

Bei der Bearbeitung des Schutzgutes Luft und Klima wird unterschieden in einen klimati-

schen und einen lufthygienischen Aspekt. Der klimatische Aspekt umfasst im Wesentli-

chen das Wechselspiel aus Sonneneinstrahlung, Temperatur, Wind, Niederschlag und 

Luftfeuchtigkeit. Der lufthygienische Aspekt umfasst die Luftqualität und ihre Belastung 

mit luftfremden Stoffen.  

 

Klimatischer Aspekt 

Es werden keine planungsrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima in Bezug auf 

den Stadtraum Wilhelmshaven erwartet (lokales Klima). Hinsichtlich der mikroklimati-

schen Verhältnisse mit lokal begrenztem Entstehungsbereich kühler Frischluft ist jedoch 

mit negativen Auswirkungen zu rechnen, wenn die wenigen unversiegelten Flächen voll-

versiegelt werden. Da einige Gehölze gefällt werden, die Staubteilchen aus der Luft filtern 

und für Verdunstungsprozesse über die Blattflächen sorgen kann ein Teil der Luft durch 

diese Bäume nicht weiter mit Feuchtigkeit und Sauerstoff angereichert werden.  

 

Insgesamt werden durch die Planung erheblichen Beeinträchtigung des Mikroklimas vor-

bereitet, welche zu kompensieren ist. Die Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

sowie die Kompensationsmaßnahmen sind den Kapiteln 2.3.1 und 2.3.2 zu entnehmen. 

 

Lufthygienischer Aspekt 

Belastungen des Schutzgutes Luft und Klima können auch aufgrund eines vermehrten 

Ausstoßes von Luftschadstoffen entstehen. Durch den geplanten Bau neuer Stellplätze ist 

mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Es ist dennoch davon auszugehen, 

dass planungsrelevante Auswirkungen auf das Schutzgut Luft, die über das übliche Maß 

hinausgehen, zu erwarten sind.  
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2.1.9 SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Das Landschaftsbild wird sowohl durch natürliche als auch durch anthropogene Einflüsse 

wesentlich geprägt. Es spiegelt den jeweiligen Charakter eines Landschaftsraumes wider. 

Zum Schutzgut Mensch bestehen enge Wechselbeziehungen, da das Landschaftsbild vom 

Betrachter vor allem optisch wahrgenommen wird.  

 

Gemäß Landschaftsrahmenplan der Stadt Wilhelmshaven kommt dem Landschaftsbild im 

Bereich des Plangebietes eine geringe Bedeutung zu. Derzeit ist das Plangebiet vor allem 

anthropogen geprägt. Überwiegend handelt es sich im Stadtteil Voslapp hauptsächlich um 

Wohnbebauung mit einer relativ einheitlichen Baugestaltung. Die Freiflächen bilden meist 

größere zusammenhängende Räume bei gleichzeitig überwiegend individueller Gestal-

tung (Siedlungsgärten, Mietergärten). Im Untersuchungsgebiet handelt es sich allerdings 

bereits um ein stark gewerblich genutztes Gebiet.  

Nur die überplante Grünfläche mit ihren Bäumen wertet im Gebiet das Landschaftsbild 

auf.  

 

Insgesamt wird das Landschaftsbild durch die vorliegende Planung verändert und erheb-

lich Beeinträchtigt. Es sind Maßnahmen zur Verminderung dieser Beeinträchtigung not-

wendig. Diese werden in Kapitel 2.3.1 dargestellt. 

 

2.1.10 SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 

Es sind keine Kultur- und Sachgüter im Untersuchungsgebiet bekannt.  

 

2.1.11 WECHSELWIRKUNGEN / KUMULIERENDE WIRKUNGEN / ZUSAMMEN-

FASSUNG 

Wechselwirkungen 

Zwischen den Schutzgütern bestehen Wechselwirkungen. Hierbei handelt es sich aus-

schließlich um als üblich anzusehende Wechselbeziehungen, die z.B. zwischen dem 

Schutzgut Mensch und dem Schutzgut Landschaft in Form der Erholungseignung beste-

hen. Darüber hinausgehende Wechselbeziehungen sind nicht bekannt. 

 

Kumulierende Wirkungen 

Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen kann durch Zusam-

menwirken anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der Vorbelastungen 

eine erhebliche Auswirkung entstehen (EU-Kommission 2000). Für die Ermittlung mögli-

cher erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum auch die Zusammenwirkung mit ande-

ren Plänen und Projekten einbezogen werden. 

 

Um kumulativ wirken zu können, müssen folgende Bedingungen für ein Projekt erfüllt 

sein: Es muss zeitlich zu Überschneidungen kommen, ein räumlicher Zusammenhang 

bestehen und ein gewisser Konkretisierungsgrad des Projektes gegeben sein.  

 

Derzeit liegen keine Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die im räumlichen Wirkbe-

reich des geplanten Vorhabens liegen und einen hinreichenden Planungsstand haben so-

wie im gleichen Zeitraum umgesetzt werden. 
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Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Durch die vorliegenden Bauleitplanungen werden umfangreiche Baumaßnahmen im Be-

reich der geplanten Einzelhandelsmärkte vorbereitet. Hierfür wird im Geltungsbereich 

der 79. Änderung FNP eine Sonderbaufläche dargestellt, während im Plangebiet des Be-

bauungsplans Nr. 97 „ÖSTLICHE FLUTSTRASSE / ARTHUR-GRUNEWALD-STRASSE“ ein 

Sondergebiet „Einzelhandel“ mit seinen Stellplätzen und Nebenanlagen festgesetzt wird. 

Es wird eine Grundfläche von ca. 12.000 m² festgesetzt, die überbaut werden darf. Das 

Plangebiet ist bereits eine anthropogen überprägte Fläche, die durch bestehende Märkte 

und ihre Parkplätze geprägt ist. Allerdings wird eine 0,53 ha Grünfläche, als naturnahe 

Struktur versiegelt um dieses Gewerbegebiet zu erweitern. Durch den Flächeneingriff 

entsteht durch den Verlust von Gehölzstrukturen und gem. Baumschutzsatzung ge-

schützten Bäumen eine erhebliche Beeinträchtigung im Schutzgut Pflanzen und Biotope. 

Darüber hinaus wird Lebensraum für die Fauna zerstört.  

 

Tabelle 5: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

+ erheblich, - nicht erheblich 

 

  

Schutzgut Umweltauswirkung 
Bewertung der  

Erheblichkeit 

Mensch  Auswirkungen auf das Landschaftserleben 

 Lärm-, Licht- sowie Luftschadstoffimmissi-

onen 

- 

- 

Pflanzen  0,53 ha Verlust durch Versiegelung + 

Tiere  Beeinträchtigung von geeigneten Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten sowie das Nah-

rungsangebot für Vögel (insb. Gartengras-

mücke & Haussperling) 

 Beeinträchtigung einer Ost-West-Flugroute 

(Arthur-Grundwald-Straße)der Fledermäuse 

sowie eines Jagdreviers für Zwerg- und 

Breitflügelfledermaus.  

+ 

Biologische 

Vielfalt 

 Zerstörung von Lebensraum für verschiede-

ne Arten 

+ 

Fläche  Eine Fläche von 0,53 ha wird für eine Versie-

gelung vorbereitet.  

+ 

Boden  Verlust von Bodenfunktionen durch Versie-

gelungen 

 Verringerung der Sickerwasserrate / Durch-

lässigkeit 

+ 

 

+ 

Wasser  Einschränkung der Grundwasserneubildung - 

Luft und 

Klima 

 Veränderung des Mikroklimas 

 Luftschadstoffimmissionen 

+ 

- 

Landschaft  Veränderung des Landschaftsbildes und der 

Erlebbarkeit 

+ 

Kultur und 

Sachgüter 

 / - 
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2.2 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung wird der für ein Teil der Flächen geltende Bebauungsplan 

Nr. 94 C aufgehoben. Das Plangebiet des Bebauungsplanes wird von einer Gewerbefläche 

sowie einer Schutzgrünfläche zu einer Sondergebietsfläche „Einzelhandel“.  

 

Durch die Versiegelung der Schutzgrünfläche wird eine vollständige Versiegelung des 

Plangebietes vorbereitet. Unversiegelte und / oder Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bleiben nicht.  

 

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet wie bisher durch seine zwei 

gewerblich genutzten Gebäude seinen Zweck als Einzelhandelsstandort erfüllen. Die 

Schutzgrünfläche würde sich durch Sukzessionsprozesse langsam in einen waldartigen 

Gehölzstandort mit eigenem Mikroklima entwickeln und wäre damit ein gutes Habitat so-

wie Nahrungsgrundlage für Tiere verschiedener Arten. Darüber hinaus würde die Habi-

tateignung für Arten steigen, die den straßenbegleitenden Gehölzsaum als Flugroute nut-

zen und auf der Grünfläche Zwischenstopps machen um Nahrung zu sammeln bzw. zu ja-

gen. Der Ostteil dieser Fläche könnte weiterhin als Hundeübungsplatz genutzt werden.  

 

2.3 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND AUSGLEICH NACHTEILIGER UMWELT-

AUSWIRKUNGEN 

Grundsätzlich sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu 

vermeiden (§ 13 BNatSchG). Erst wenn eine Vermeidung nicht möglich ist, sind erhebliche 

Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Hierzu 

werden Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 97 getroffen. Im Folgenden werden zu-

nächst die Vermeidungs- sowie Minimierungsmaßnahmen beschrieben. Anschließend 

wird auf die darüber hinaus erforderlichen Kompensationsmaßnahmen eingegangen. 

 

2.3.1 VERMEIDUNG UND MINIMIERUNG 

Die unter 2.3.2 beschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Plange-

bietes dienen gleichzeitig der Vermeidung bzw. Minimierung der Auswirkungen der vor-

liegenden Planung. So bleiben Lebensräume für Flora und Fauna erhalten bzw. werden 

neu geschaffen, die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden verringert und es 

werden positive Auswirkungen auf die Erholungseignung des Gebietes erzielt. Weitere 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind Tabelle 6 zu entnehmen. 
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Tabelle 6: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Maßnahmen 
textl. Festsetz- 

ung (F) Hinweis (H) 

Rodungsarbeiten und Baufeldräumung haben ausschließlich außer-

halb der Vegetationsperiode, zwischen 01. November und 28. Feb-

ruar des Folgejahres zu erfolgen.  

F § 7 Abs. 3 

Alle Bauarbeiten im Bebauungsplangebiet haben zwischen Sonnen-

aufgang und Sonnenuntergang zu erfolgen. Außerhalb der festge-

setzten Bauarbeitszeit ist die Baustelle nicht zu beleuchten oder al-

ternativ mit Fledermausverträglichen Strahlern auszuleuchten. 

F § 7 Abs. 4 

Durch eine extensive Dachbegrünung mit einer Aufbaudicke von 

mindestens 10-20 cm und einer Tragfähigkeit von mindestens 

100 kg/m² sowie der Einsaat von Regiosaat für extensive Dachbe-

grünung (50 % Kräuter, 50 % Gräser) sowie die Begrünung der 

Nordseite des geplanten Gebäudes mit rankenden Pflanzen oder ei-

ner Pflanzenklimaschutzfassade zur Arthur-Grunewald-Straße, im 

Bereich der Grünfläche, ist das Gebäude dem straßenbegleitendem 

Grünstreifen anzupassen. Der Einsatz von Pestiziden ist untersagt. 

Die Begrünung des Gebäudes ist mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde einvernehmlich abzustimmen.  

F § 7 Abs. 6 

Durch eine Fledermausverträgliche Beleuchtung des geplanten Ge-

bäudes sind Störungen der Flugroute entlang der Arthur-

Grunewald-Straße zu mindern. Eine direkte Bestrahlung des stra-

ßensäumenden Gehölzstreifens an der Arthur-Grunewald-Straße ist 

von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr unzulässig. Die Beleuchtung der Süd-

seite des geplanten Gebäudes ist nicht betroffen. Die Außenbe-

leuchtung des Gebäudes ist einvernehmlich mit der Unteren Natur-

schutzbehörde abzustimmen.  

F § 7 Abs. 8 

Es ist der allgemeine und besondere Artenschutz gem. § 39 & 44 

BNatSchG verbindlich umzusetzen. Vor Durchführung von Ro-

dungsmaßnahmen ist zu prüfen, ob Fledermausquartiere und/oder 

Brutplätze betroffen sind. Sollte dies der Fall sein, so sind in ein-

vernehmlicher Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 

Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände zu ergreifen.  

F § 7 Abs. 5 

Es sind die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt Wil-

helmshaven zu beachten und verbindlich umzusetzen. Der Wurzel-

bereich von Bäumen (Bodenfläche unterhalb der Baumkrone + min-

destens 1,5 m) ist vor Schädigungen, Gefährdungen und Verände-

rungen, z. B. durch Befestigungen und Bodenverdichtungen zu be-

wahren. Bei Betroffenheit von Bäumen, welche unter die Schutzbe-

stimmungen der städtischen Baumschutzsatzung fallen, ist ein An-

trag auf Ausnahmegenehmigung bei der unteren Naturschutzbe-

hörde der Stadt Wilhelmshaven zu stellen. 

F § 7 Abs. 7 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Maßnahmen 
textl. Festsetz- 

ung (F) Hinweis (H) 

Bei allen Baumaßnahmen sind die Bestimmungen der DIN 18920 

verbindlich einzuhalten. Sollten Schnittmaßnahmen an nicht ge-

schützten Bäumen notwendig werden ist die ZTV-Baumpflege (2017) 

zu beachten. Jegliche Beeinträchtigungen des Wurzelbereiches zu 

erhaltender Gehölze, z.B. durch Befestigungen, Bodenverdichtun-

gen, Bodenauffüllungen oder Lagerung von Materialien aller Art, 

sind unzulässig. Die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von 

Gehölzbeständen sowie sonstiger verbleibender Vegetationsflächen, 

insb. der Maßnahmenflächen, sind vor Beginn jeglicher Baumaß-

nahmen einvernehmlich mit der unteren Naturschutzbehörde abzu-

stimmen. 

§ 7 Abs. 7  

 

H Nr. 11 

 

Schutzgut Boden 

Maßnahmen 
textl. Festsetz- 

ung (F) Hinweis (H) 

Im Zuge von Baumaßnahmen ist der Oberboden nach DIN 18915 zu 

sichern und zur Herstellung von Vegetationsflächen wiederzuver-

wenden. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Eignung 

des Oberbodens zur Wiederverwertung gesondert zu prü-

fen/festzustellen.  

F § 7 Abs. 1 

Bei allen Baumaßnahmen ist Oberboden und Unterboden getrennt 

auszubauen und zu lagern sowie vorrangig einer Wiederverwendung 

(z.B. bei der Anlage der Lärmschutzanlagen oder auf den Bau-

grundstücken (Erdmassenausgleich)) zuzuführen. Bei Geländemo-

dellierungen ist der Oberboden vorher abzuschieben und gesichert 

zu lagern. Eine Durchmischung mit dem anstehenden Mineralboden 

ist nicht zulässig. 

F § 7 Abs. 1 

Im Rahmen der folgenden Genehmigungsverfahren sowie bei 

Durchführung der Baumaßnahmen ist grundsätzlich durch geeigne-

te Maßnahmen sicherzustellen, dass die bodenschutzrechtlichen 

Grenzwerte zur Vermeidung einer Gefährdung von Mensch und 

Umwelt eingehalten werden. 

F § 7 Abs. 1 

Es ist zu beachten, dass bei erhöhten Bodenschadstoffgehalten – 

auch ohne Vorliegen altlastenrelevanter Gehalte – abfallrechtlich 

eine eingeschränkte Verwertungsmöglichkeit bzw. die Erforderlich-

keit einer fachgerechten Entsorgung vorliegen kann. Dies ist im 

Rahmen einer baubegleitenden abfallrechtlichen Untersuchung zu 

überprüfen. 

F § 7 Abs. 1 
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Schutzgut Mensch / Immissionsschutz   

Maßnahmen 
textl. Festsetz- 

ung (F) Hinweis (H) 

Zur Vermeidung negativer Auswirkungen durch Lichtimmissionen 

auf die schützenswerten Nutzungen sind die Hinweise zur Messung, 

Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI 2012) 

zu berücksichtigen. Bei Bedarf sind im Rahmen der nachgelagerten 

Genehmigungsebene Beeinträchtigungen durch entsprechende Auf-

lagen zu vermeiden. Konkrete Lichtauswirkungen sind im jeweiligen 

Genehmigungsverfahren abschließend zu bewerten. 

H Nr. 10 

 

Die Einhaltung des schonenden Umgangs mit Grund und Boden (§ 1a [2] BauGB) könnte 

durch die Bebauung bereits versiegelter Flächen gewährleistet werden. Diese aus natur-

schutzfachlicher Sicht notwendige Maßnahme zur Vermeidung erheblicher Beeinträchti-

gungen des Schutzguts Fläche wird allerdings nicht betrachtet. Eine entsprechende Er-

klärung ist Teil 1 der Begründung zu diesem Bebauungsplan zu entnehmen. 

 

Verminderungsmaßnahmen 

Als Verminderungsmaßnahme wird die Begrünung des geplanten Gebäudes wie in Tabel-

le 6 F § 7 Abs. 6 beschrieben festgesetzt. Die Dach- und Fassadenbegrünung soll die Stö-

rung der Fledermausflugroute entlang der Arthur-Grunwald-Straße mindern und als po-

tenzielle Nahrungsfläche für Vögel und Fledermäuse dienen. Darüber hinaus werden die 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter Landschaftsbild und Mikroklima vermindert, da das 

geplante Gebäude dem straßensäumenden Gehölzstreifen angepasst wird. Das Verbot 

Pestiziden auf der Gebäudebegrünung zu nutzen vermeidet negative Auswirkungen auf 

die Schutzgüter Wasser sowie Tiere und Pflanzen. Zwar kann die Dachbegrünung die Be-

einträchtigungen mindern, allerdings bleiben weiterhin Beeinträchtigungen die auf exter-

nen Flächen zu kompensieren sind (Kapitel 2.3.2).  

 

Die Beleuchtung des Gehölzsaumes ist darüber hinaus gem. F § 7 Abs. 8 in der Zeit zwi-

schen 22:00 bis 6:00 Uhr verboten um Störungen der Flugroute entlang der Arthur-

Grunewald-Straße zu vermeiden. Eine Fledermausverträgliche Beleuchtung der West- 

und Ostseite des Gebäudes mindert zudem zusätzlich die Störung. Durch diese Maßnah-

men sollen die negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere & Pflanzen vermieden 

bzw. vermindert werden. Die Beleuchtung der Südseite des geplanten Gebäudes ist nicht 

von dieser Festsetzung betroffen, da dieser Bereich ohnehin ausgeleuchtet und durch die 

bereits vorhandene Nutzung entsprechend vorbelastet ist. 

 

Die Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen haben keinen positiven Einfluss auf 

die Entwicklungsziele des LRP 2018 nach denen diese Grünbereiche des innerörtlichen 

Freiflächenverbunds erhalten und entwickelt werden sollen. Das geplante Vorhaben wi-

derspricht demnach weiterhin den Vorgaben des Landschaftsrahmenplans. 
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2.3.2 AUSGLEICHS- UND ERSATZMAßNAHMEN / GRÜNORDERISCHE MAß-

NAHMEN 

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz sind nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 

durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Aufgrund der vollständigen 

Versiegelung des Plangebietes sind keine Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet 

durchführbar. Im Folgenden wird eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen, welche den 

Kompensationsbedarf außerhalb des Plangebietes ermittelt.  

 

Naturschutzrechtliche Eingriffsbilanzierung  

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt die Eingriffe in Natur und Land-

schaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind nach § 18 Abs. 1 BNatSchG aufgrund der Aufstel-

lung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und 

Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. § 1a BauGB regelt das Verhältnis von 

Belangen des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur Bau-

leitplanung im Hinblick auf die Abwägung. Dabei ist nach § 1a Abs. 3 die Vermeidung und 

der Ausgleich der zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft entsprechend der Ein-

griffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 14 BNatSchG) zu berücksichtigen. 

Dieses wird durch § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB modifiziert, wonach ein Ausgleich nicht erfor-

derlich ist, wenn die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder 

zulässig waren. 

 

Durch die vorliegenden Bauleitplanungen wird eine Fläche überplant, welche bereits zum 

jetzigen Zeitpunkt anthropogen stark vorgeprägt und zum größten Teil versiegelt ist. Na-

turnahe Strukturen befinden sich hauptsächlich im Nordosten (Brombeergestrüpp, Gras- 

und Staudenflure, Gehölzbestände). Derzeit sind etwa 0,68 ha des Bebauungsplangebietes 

überbaut. Im Rahmen der vorliegenden Planung werden zusätzliche Versiegelungen in ei-

ner Größenordnung von etwa 0,53 ha ermöglicht. Unversiegelte Bereiche bleiben im 

Plangebiet nicht.  

 

In der folgenden Tabelle 7 wird die vorhandene Wertigkeit des Plangebietes der Wertig-

keit nach Realisierung der Planungen gegenübergestellt. Bereiche ohne Veränderungen 

der Wertigkeiten werden in der tabellarischen Übersicht nicht mit aufgeführt. Zudem 

wurden die vorhandenen Bäume, welche den Schutzbestimmungen der städtischen 

Baumschutzsatzung unterliegen, nicht in der Bilanzierung berücksichtigt. Deren Ersatz 

ist gemäß Baumschutzsatzung zu erbringen (Vermeidung von Mehrfachkompensation) 

und wird im Rahmen der erforderlichen Genehmigungen verbindlich geregelt. Der Ein-

griffs- / Ausgleichsbilanzierung ist die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ des Niedersächsischen Städtetags (2013) zu-

grunde gelegt. Entsprechend dem Biotopwertverfahren werden die aktuell vorhandenen 

Flächenwerte (Ausgangs-Flächenwert) den Flächenwerten entsprechend dem Planungs-

ziel (Planungs-Flächenwert) gegenübergestellt und der verbleibende Kompensationsum-

fang hiernach ermittelt. Grundlage der folgenden Bilanzierung ist zudem, dass die unter 

2.3.1 sowie unter 2.3.2 beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungs- verbindlich um-

gesetzt werden. 
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Tabelle 7: Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung. WF=Wertfaktor; WE=Werteinheit 

Ausgangsflächenwert 

Nutzungs- / Biotoptyp m² WF WE 

Sonstige standortgerechte Gehölzpflanzung (HPS) 1.012 3 3.036 

Rubus-/ Lianengestrüpp (BRR) 1.959 3 5.877 

Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte 

(UHF) 
1.364 3 4.092 

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 

(UHM) 
44 3 132 

Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzar-

ten (BZN) 
124 2 248 

Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage (PSZ) 810 1 810 

Summe Eingriffsfläche 5.313  14.195 
 

Planungsflächenwert 

Nutzungs- / Biotoptyp m² WF WE 

Sondergebiet „Einzelhandel“ (GRZ 1,0) 5.313 0 0 
 

Gesamtbilanz Bebauungsplan Nr. 97 

Planungsflächenwert  0 WE 

Ausgangsflächenwert 14.195 WE 
 

Wertverlust:14.195 WE 

 

Durch die vorliegende Planung gemäß der vorangegangenen Eingriffs- / Ausgleichsbilan-

zierung wird ein Wertverlust von etwa 14.195 Werteinheiten verursacht. Der externe 

Kompensationsbedarf ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

Darüber hinaus sind gem. der städtischen Baumschutzsatzung Ersatzpflanzungen für die 

Entfernung von gem. Baumschutzsatzung geschützten Bäumen erforderlich. Vor deren 

Entfernung ist ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung von den Bestimmungen der städti-

schen Baumschutzsatzung beim Amt für Umweltschutz und Bauordnung zu stellen.  

 

Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 

 

Die Kompensationsmaßnahmen haben keinen positiven Einfluss auf die Entwicklungsziele 

des LRP 2018 nach denen diese Grünbereiche des innerörtlichen Freiflächenverbunds er-

halten und entwickelt werden sollen. Das geplante Vorhaben widerspricht demnach wei-

terhin den Vorgaben des Landschaftsrahmenplans. 
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2.4 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN / PLANUNGSALTERNATIVEN 

Ziel der vorliegenden Planung ist die planungsrechtliche Sicherung eines Sondergebietes 

um ein Gebäude und Nebenanlagen.  

 

Eine ausführliche Darstellung der betrachteten Alternativen ist Kapitel 2.10 der Begrün-

dung (Teil I) zur 79. Flächennutzungsplanänderung zu entnehmen 

 

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

3.1 BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN MERKMALE DER VERWENDETEN 

TECHNISCHEN VERFAHREN 

3.1.1 ANALYSEMETHODEN UND –MODELLE 

Kartierungen von Brutvögeln, Fledermäusen und Biotoptypen 

Zur Erfassung der Flora und Fauna im Plangebiet wurden zwischen März und Oktober 

2018 durch das Büro für biologische Gutachten Bestandserhebungen von Biotoptypen, 

Brutvögeln sowie Fledermäusen durchgeführt. Daneben wurden Zufallsbeobachtungen 

weiterer Arten, v.a. von Amphibien, dokumentiert. Die Ergebnisse der Kartierungen wur-

den in einem Bericht inkl. Kartendarstellung (BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN 2019) zu-

sammengefasst. Die Biotoptypenkartierung erfolgte nach DRACHENFELS (2016). Die Fle-

dermauskartierung erfolgte im Rahmen von insgesamt sechs Begehungen zwischen April 

und Ende August mittels Ultraschalldetektoren und ergänzenden Sichtbeobachtungen. 

Die Brutvogelkartierung erfolgte im Rahmen von acht Begehungen sowie drei zusätzli-

chen Nachtkontrollen (inkl. Einsatz von Klangattrappen zur Erfassung von Eulen und 

Spechten) zwischen Ende Februar und Juli. Die Erfassung und Statuseinschätzung (Brut-

nachweis, Brutverdacht, Brutzeitfeststellung) erfolgte gemäß SÜDBECK et al. (2005). Wei-

tere Arten, insbesondere Amphibien, wurden im Rahmen von Zufallsbeobachtungen do-

kumentiert. Detaillierte Angaben zur Methodik können dem Fachgutachten (BÜRO FÜR BIO-

LOGISCHE GUTACHTEN 2019) entnommen werden. 

 

Schalltechnische Berichte 

Zur Ermittlung der Verkehrs- und Gewerbelärmsituation wurde ein schalltechnischer Be-

richt durch die Firma T&H Ingenieure GmbH (T&H INGENIEURE 2019) erarbeitet. Für die 

Beurteilung der Schallimmissionen wurde die Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm (TA Lärm) herangezogen. Es erfolgte eine Schallimmissionsprognose in der geprüft 

wurde, ob die Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen Wohnbebauungen eingehal-

ten werden.  

 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass im Einwirkungsbereich 

des Plangebietes – unter Berücksichtigung der vorhandenen Gewerbelärmvorbelastun-

gen im Bereich der nächstgelegenen Wohnnachbarschaft insgesamt keine unzulässigen 

Lärmimmissionen zu erwarten sind (vgl. T&H INGENIEURE 2019). Zusätzlich wurde die Ver-

kehrslärmsituation ermittelt und beurteilt. Die Ergebnisse der Verkehrslärmberechnun-

gen zeigen, dass weitestgehend keine Überschreitungen der schalltechnischen Orientie-

rungswerte zu erwarten sind.  
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Weitergehende Ausführungen zur verwendeten Methodik können dem Schalltechnischen 

Bericht (T&H INGENIEURE 2019) entnommen werden. 

 

Landschaftsrahmenplan / Landschaftsplan und sonstige Grundlagen 

Weiterhin wurde zur Bewertung der einzelnen Schutzgüter im Bestand auch auf den LRP 

der Stadt Wilhelmshaven aus dem Jahr 2018 zurückgegriffen, sofern hier eine Bewertung 

erfolgte. Zur Bewertung des Schutzgutes Boden wurde u.a. der Leitfaden „Bodenschutz in 

der Umweltprüfung nach BauGB“ (2009) der LABO angewendet. Die Beschreibung und 

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter erfolgte mittels verbal-

argumentativer Methode. 

 

3.1.2 FACHGUTACHTEN 

 BÜRO FÜR BIOLOGISCHE GUTACHTEN – TROSCHKE, TORSTEN (2019): Brutvogel-, Fleder-

maus-, und Biotopkartierung im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 97 „Östliche 

Flutstraße / Arthur-Grunewald-Straße“ in Wilhelmshaven. Stand: Januar 2019. 

 T&H INGENIEURE GMBH – KLEFEKER, BJÖRN (2019): Schalltechnische Untersuchung für 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 97 und die 79. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Stadt Wilhelmshaven. Stand: Januar 2019.  

 VON DER MÜHLEN, BÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG (2018): Landschaftsrahmenplan 

der Stadt Wilhelmshaven. 

 

3.1.3 SCHWIERIGKEITEN BEI DER ERHEBUNG 

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Erhebung auf. 

 

3.2 ZUSAMMENFASSUNG 

Durch die vorliegende Bauleitplanung wird eine im Bebauungsplan Nr. 94 C als öffentli-

ches Schutzgrün festgesetzte Fläche als Sondergebiet für den Einzelhandel in Bebau-

ungsplan Nr. 97 festgesetzt. Die Grünfläche kann somit vollständig versiegelt und mit ei-

nem Discountmarkt bebaut werden. Natürliche Flächen oder Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind nicht 

vorgesehen. Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes wurden die Auswirkungen 

der Planung auf die unterschiedlichen Schutzgüter (Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 

Wasser, Fläche, Kultur und Sachgüter, Landschaft, Luft und Klima, Biologische Vielfalt) 

beschrieben und bewertet. Zudem wurden erforderliche Vermeidungs- und Minimie-

rungs- sowie Kompensationsmaßnahmen ermittelt.  

 

Das Plangebiet ist mindestens seit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 94 C im Jahr 

1980 ungenutzt. Eine vorherige Nutzung der Fläche ist nicht bekannt. Die 0,53 ha große 

Fläche ist mit einem dichten Bestand aus Sträuchern, Stauden und Gräsern bewachsen, 

die von einem alten Baumbestand eingerahmt werden. Östlich der Grünfläche befindet 

sich zudem ein nicht versiegelter Hundeübungsplatz. Die Grünfläche wird von zahlreichen 

Tierarten genutzt, so dass der Verlust dieses Lebensraumes zu einer erheblichen Beein-

trächtigung für Tiere und Pflanzen führt. Zu den betroffenen Arten gehören z.B. die ge-
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schützten Vogelarten Gartengrasmücke und Haussperling, welche auf der Vorwarnliste 

geführt werden sowie mindestens fünf streng geschützte Fledermausarten (Breitflügel-

fledermaus, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfleder-

maus) von denen insbesondere Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus betroffen 

sind. In der Grünfläche haben sich zudem zwei gefährdete Biotoptypen gebildet. Zum ei-

nen befinden sich die Halbruderalen Gras- und Staudenflur feuchter Standorte als auch 

die Baumreihen des Siedlungsbereichs auf der Roten Liste der Biotoptypen. Darüber hin-

aus entstehen v.a. durch die Versieglung erhebliche Beeinträchtigungen für die Schutzgü-

ter Biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima & Luft sowie Landschaft.  

 

Ein Eintritt artenschutzrechtlicher Verbote kann vermieden werden sofern die unter Kapi-

tel 2.3.1 (Vermeidung und Minimierung) und 2.3.2 (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) 

genannten Maßnahmen beachtet und verbindlich umgesetzt werden. Zu diesen zählt un-

ter anderem die Installation einer Dach- und Fassadenbegrünung für das geplante Ge-

bäude. Insgesamt können die Eingriffe i. S. d. Eingriffsregelung durch die vorliegende 

Planung im Bereich der plangebietsinternen Kompensationsfläche (Fläche für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft – Maß-

nahmenflächen MF) beinahe vollständig ausgeglichen werden, wenn die unter Kapitel 

2.3.1 und 2.3.2 beschriebenen Maßnahmen verbindlich umgesetzt werden. Allerdings wi-

derspricht das Vorhaben den Entwicklungszielen des Landschaftsrahmenplanes (2018) 

nach dem die Grünfläche sowie der straßenbegleitende Gehölzstreifen an der Arthur-

Grunewald-Straße zum innerörtlichen Freiflächenverbund gehören, den es zu erhalten 

und entwickelt gilt.  

 

Weitere Umweltauswirkungen sind zum jetzigen Stand der Planung nicht zu erwarten so-

fern die unter Kapitel 2.3.1 und 2.3.2 beschriebenen Maßnahmen verbindlich umgesetzt 

werden. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind ggf. im Rahmen der folgenden Ge-

nehmigungsverfahren verbindlich zu regeln 
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5 VERFASSER 

 

Wilhelmshaven, den 09.08.2019 

Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz 

 

 

 

Gez. Hermes 

Sebastian Hermes 

M.Sc. 
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